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BREMISCHE BÜRGERSCHAFT  

Landtag 

21. Wahlperiode 

Drucksache 21/1373 
30.09.2025 

Mitteilung des Senats vom 30. September 2025 

Abschluss des KiQuTG-Vertrages 

Der Senat überreicht der Bremischen Bürgerschaft den Vertrag zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Freien Hansestadt Bremen zur 
Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe 
in der Kindertagesbetreuung (KiQuTG) mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Der Bund hat Ende 2024 das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiQuTG) beschlossen, 
das am 1. Januar 2025 in Kraft trat. Es ermöglicht die Fortführung der 
bisherigen Maßnahmen bis Ende 2026.  

Der Bund stellt für 2025 und 2026 insgesamt rund 4 Milliarden Euro bereit, 
jedoch ohne Preissteigerungsdynamisierung. Alle Bundesländer, 
einschließlich Bremen, haben gemäß § 4 Absatz 2 KiQuTG 
Änderungsverträge mit dem Bundesministerium für Bildung, Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend geschlossen, die Handlungs- und 
Finanzierungskonzepte sowie Monitoring- und Evaluationspflichten regeln. 
Der Senat hat die Senatorin für Kinder und Bildung am 12. August 2025 
zum Abschluss des Vertrages ermächtigt und um Vorlage des 
Änderungsvertrages bei der Bremischen Bürgerschaft nach Unterzeichnung 
gebeten. 

Der KiQuTG-Vertrag für 2025 bis 2026 wurde am 28. August 2025 
zwischen Bremen und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) geschlossen und liegt nun zur 
Kenntnisnahme vor. Die bisherigen Maßnahmen werden im Wesentlichen 
fortgeführt: 

— Handlungsfeld 2 – Fachkraft-Kind-Schlüssel: Verbesserung des 
Personalschlüssels in Ü3-Ganztagsgruppen in benachteiligten 
Stadtteilen um 0,35 Vollzeitäquivalente, um pädagogische 
Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. 

— Fachkräftesicherung: Attraktivitätssteigerung des Berufs, finanzielle 
Unterstützung während der Ausbildung, Ausbau von Quereinstiegs- und 
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Weiterqualifizierungswegen, gezielte Gewinnung ausländischer 
Fachkräfte, berufsbegleitende Weiterbildungen, modulare 
Qualifizierungen und Fortbildungsprogramme für Praxisanleitungen. 
Ziel: Entlastung des Personals und langfristige Erhöhung der 
Fachkräftezahl. 

— Handlungsfeld 5 – Gesunde Ernährung und Bewegung: Förderung von 
Kita-Verpflegung und Bewegungsangeboten, Ausbau von 
Funktionsräumen und Außenspielbereichen. Ab August 2025 erhalten 
alle Kinder in Index-Kitas in Bremen und leistungsberechtigte Kinder in 
Bremerhaven ein tägliches Frühstück nach DGE-Standards (Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung e. V.). Rund 11 881 Kinder profitieren. 
Fachkräfte werden mit Informationsmaterial unterstützt, um die 
generelle Ernährungsqualität zu verbessern. 

— Handlungsfeld 6 – Sprachförderung: Fortführung und Ausbau von 
Funktionsstellen für Sprachförderung in Kitas mit hohem Bedarf, 
Einrichtung von Koordinierungsstellen, fachliche Beratung in 
Verbundstrukturen. In Bremerhaven entstehen ab 2025 zehn 
einrichtungsübergreifende Funktionsstellen. Ziel: flächendeckende, 
qualitativ hochwertige Sprachbildung. 

Für 2025 und 2026 stehen Bremen rund 35,80 Millionen Euro Bundesmittel 
(2025: 18,55 Millionen; 2026: 17,26 Millionen, inklusive Überträge) zur 
Verfügung. Ergänzend erbringt Bremen eine freiwillige Kofinanzierung in 
Höhe von 9,70 Millionen Euro ein (je 4,85 Millionen Euro pro Jahr). Die 
Mittel werden über den Umsatzsteueranteil des Landes im Haushalt 
(Produktplan 93 „Zentrale Finanzen“) und den Kommunalen 
Finanzausgleich zwischen Bremen und Bremerhaven verteilt. 

Die Maßnahmen fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
insbesondere für Frauen und Alleinerziehende und tragen zur 
Fachkräftesicherung bei. Gleichzeitig wirken sich die Maßnahmen positiv 
sowohl auf die Bildungsgerechtigkeit innerhalb des Landes Bremen als 
auch bundesweit aus. 

Die Bürgerschaft (Landtag) nimmt den KiQuTG-Vertrag für die 
Förderperiode 2025 bis 2026 zur Kenntnis. 



Bundesministerium 
fur'Bildung, Familie, Senioren, 
Frauen and Jugend 

 

Vertrag 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland, 

vertreten durch das Bundesministerium 
fur Bildung, Familie, Senioren, Frauen and Jugend, 

and der Freien Hansestadt Bremen 

zur Umsetzung des Gesetzes 
zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der Teilhabe 

in Tageseinrichtungen and in der Kindertagespflege 
(KiTa-Qualitats- und -Teilhabeverbesserungsgesetz - KiQuTG) 



 

Bundesministerium. 
fur Bildung, Familie, Senioren; 
Frauen und Jugend 

VA5t 

  

Anderungsvertrag 

Der Vertrag zur Umsetzung des Gesetzes 
zur Weiterentwicklung der Qualitat und zur Verbesserung der Teilhabe 

in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 
(KiTa-Qualitats- und -Teilhabeverbesserungsgesetz - KiQuTG) 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland, 

vertreten durch das 

Bundesministerium fur Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(nachfolgend: der „Bund" genannt), 

und 

der Freien Hansestadt Bremen, 

vertreten durch die Senatorin fOr Kinder und Bildung 

(nachfolgend: das „Land" genannt), 

vom 25. April 2019 

in der mit Wirkung zum 1. Januar 2023 geanderten Fassung, 

verlangert durch Vereinbarung vom 3.Oktober 2024, 

wird mit Wirkung zum 1. Januar 2025 wie folgt gefasst: 
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Vertrag 
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen and in der Kindertagespflege 

Praambel 

Durch das Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rahmen der staat-
lichen Kreditaufnahme and das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Teilhabe 
in der Kindertagesbetreuung vom 21. November 2024 (BGBI. I Nr. 361) wurde das KiTa-Qualitats- and 
-Teilhabeverbesserungsgesetz (KiQuTG) mit Wirkung zum 1. Januar 2025 geandert. Dieser Vertrag 
dient der Umsetzung des KiQuTG zwischen dem Bund and den Landern. Der Bund and das Land ver-
folgen das Ziel, die Qualitat der frGhkindlichen Bildung, Erziehung and Betreuung and Verbesserung 
der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung weiterzuentwickeln. Dies soll zugleich dem gesamtstaatli-
chen Interesse dienen, um bestehende Unterschiede zwischen den Landern anzugleichen. Hierdurch 

soll ein Beitrag zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse fur das Aufwachsen von Kindern im 
Bundesgebiet and zur besseren Vereinbarkeit von Familie and Beruf geleistet werden. Fur die Umset-
zung des KiQuTG hat der Bund die Einnahmesituation der Lander, die bislang neben den Kommunen 
die Hauptlast der Ausgaben fur die Kindertagesbetreuung tragen, iiber eine Anderung des Finanzaus-
gleichsgesetzes bis 2024 zusatzlich um rd. 9,5 Milliarden Euro erhbht. Mr die weitere Umsetzung des 
KiQuTG in der Fassung von Artikel 3 des Gesetzes vom 21. November 2024 (BGBI. I Nr. 361) wird der 
Bund die Einnahmesituation der Lander fiber eine weitereAnderung des Finanzausgleichsgesetzes be-

fristet bis 2026 um rd. 4 Milliarden Euro verbessern. Nach dem ubereinstimmenden Willen von Bund 
and Land soll these verbesserte Einnahmesituation fur die Umsetzung der im KiQuTG beschriebe-
nen Ziele and Handlungsfelder sowie nur fUr die Durchfiihrung von zusatzlichen Maflnahmen fOr 
die Bildung, Erziehung and Betreuung in Kindertageseinrichtungen and Kindertagespflege genutzt 
werden and von Magnahmen, die zum Ablauf des 31. Dezember 2024 Gegenstand von Vertragen nach 
§ 4 KiQuTG waren. Zusatzliche Magnahmen sind solche, die in den Handlungsfelderti gem59 § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1-5 and Nummer 7 KiQuTG fruhestens ab dem 1. Januar 2025 begonnen wer-
den Oder bereits fruher begonnen wurden, aber weiterentwickelt and somit als neue Magnahme ab 
dem 1. Januar 2025 umgesetzt werden sullen. Daruber hinaus sind zusatzliche Magnahmen solche, 
die in dem Handlungsfeld zur Forderung der sprachlichen Bildung fruhestens seit dem 1. Januar 2023 
begonnen wurden. 

Im Letter of Intent vom 27. Marz 2024 haben der Bund and die Lander die Absicht bekraftigt, das ge-
meinsame Ziel, die Qualitat in der Kindertagesbetreuung weiterzuentwickeln and auf bundesweite 
Konvergenz auszurichten, weiter zu verfolgen. Perspektivisch Boll das KiQuTG gemeinsam mit den 
Landern in ein Qualitatsentwicklungsgesetz mit bundesweiten Standards dberfiihrt werden. Grund-
lage fOr.die weitergehende Konvergenz ist der Bericht der AG Frdhe Bildung „Gutes Aufwachsen 
and Chancengerechtigkeit fur. alle Kinder in Deutschland - Kompendium fiir.hohe Qualitat in der 

frOhen Bildung". 
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Vertrag 
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen and in der Kindertagespflege 

§1 

Ziele and Gegenstand des Vertrages 

Dieser Vertrag dient insbesondere 

1. der Weiterentwicklung der Qualitat and der Verbesserung der Teilhabe in der Kinder-

tagesbetreuung im Land; 

2. der Sicherstellung des Monitorings nach § 6 Absatz 1 KiQuTG sowie der Evaluation 

nach § 6 Absatz 3 KiQuTG. 

§2 
Handlungs- and Finanzierungskonzept des Landes 

(1) Das Land hat entsprechend der Verpflichtung in § 3 KiQuTG anhand einer Analyse der Ausgangs-

lage in den ausgewahlten Handlungsfeldern gemaf3 § 2 Absatz 1 Satz 1 KiQuTG and anhand der 

Vorgaben gemaf3 § 3 Absatz 5 KiQuTG sowie auf der Grundlage des als Anlage 1 beigefiigten Mus-

ters das im Anhang dargestellte Handlungs- and Finanzierungskonzept aufgestellt. Die Analyse der 

Ausgangslage and das Konzept entsprechen den folgenden Vorgaben: 

1. Fur die Analyse der Ausgangslage gemdR § 3 Absatz 1 KiQuTG in den ausgewahlten 

Handlungsfeldern nach § 2 Absatz 1 Satz 1 KiQuTG sollen die Ergebnisse der jeweils ak-

tuellen Monitoring- and Evaluationsberichte nach § 6 KiQuTG zugrunde gelegt and wis-

senschaftliche Standards beriicksichtigt werden. Ergdnzend konnen statistische Daten 

des Landes oder sonstige geeignete Daten genutzt bzw. Angaben gemacht werden;.sie 

sind Bestandteil der Analyse der Ausgangslage. 

2. Das Handlungs- and Finanzierungskonzept konkretisiert, welche Fortschritte das Land 

bei der Weiterentwicklung der Qualitat and Verbesserung der Teilhabe zur Zielerrei-

chung nach § 3 Absatz 4 Nummer 1 KiQuTG erreichen will and mit welchen fachlichen 

and finanziellen Magnahmen sowie in welcher zeitlichenAbfolge es die genannten Fort-

schritte erzielen will. 

3. Setzt das Land im Jahr 2025 noch Magnahmen nach § 2 Absatz 2 KiQuTG um, so stellt es 

gemaf3 § 3 Absatz 5 KiQuTG im Handlungs- and Finanzierungskonzept fur these Mag-

nahmen in entsprechender Anwendung der Vorgaben des § 3 Absatz 4 Nummer 2 and 3 

KiQuTG dar, welche Fortschritte es bei der Weiterentwicklung der Qualitat and der Ver-

besserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung erzielen will. 
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Vertrag 
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen and in der Kindertagespflege 

4. Das Handlungs- and Finanzierungskonzept weist die fur die Kindertagesbetreuung ge-

mdR dem Landeshaushalt des Landes eingesetzten Mittel aus Bowie die Mittel, die auf-

grund der verbesserten Einnahmesituation des Landes fur die Umsetzung zusatzlicher 

Magnahmen zur Weiterentwicklung der Qualitat and Verbesserung der Teilhabe in der 

Kindertagesbetreuung gem59 § 2 KiQuTG eingesetzt werden. 

(2) Das Handlungs- and Finanzierungskonzept in vollstandig ausgefullter Form (s. Anhang) ist Be-

standteil dieses Vertrages. Die Vertragsparteien sind sich daruber einig, class die aus dem Hand-

lungs- and Finanzierungskonzept resultierenden Verpflichtungen durch das Land nicht erfiillt 

werden mussen, solange die fur den jeweiligen Zeitraum maggebliche Regelung zur Anderung der 

vertikalen Umsatzsteuerverteilung nicht gemaf3 Artikel 7 Absatz 3 des Gesetzes vom 21. Novem-

ber 2024 (BGBI. I Nr. 361) in Kraft getreten ist. 

(3) Das Land kann eine Anpassung des Handlungs- and Finanzierungskonzeptes, sofern and soweit 

dies erforderlich ist, jeweils bis zum 31.Oktober eines Jahres mit Wirkung fur das Folgejahr vorneh-

men. In begriindeten Ausnahmefallen kann hiervon im gegenseitigen Einvernehmen der Vertrags= 

parteien abgewichen werden. 

(4) Die Vertragsparteien sind sich daruber einig, class das Handlungs- and Finanzierungskonzept fur 

die Dauer dieses Vertrages Gultigkeit haben Boll. 

§3 

Qualitatsentwicklung 

Dos Land verpflichtet sich, geeignete. Magnahmen zur Qualitatsentwicklung zu unterstiitzen. Diese 

konnen im Forts chrittsbericht dargelegt werden. 
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Vertrag 
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tages ein rich tungen and in der Kindertagespflege 

§4 

Fortschrittsbericht 

Das Land verpflichtet sich, dem. Bundesministerium fur Bildung, Familie, Senioren, Frauen and Ju-

gend jeweils bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres einen Bericht zu 

ubermitteln, in dem das Land den Fortschritt bei der Weiterentwicklung der Qualitat and Verbesse-

rung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuurig, der durch die Umsetzung seines Handlungs- and Fi-

nanzierungskonzeptes erfolgt ist, darlegt. In dem Bericht-sind im Bedarfsfall auchAnpassungen i.S.v. 

§ 2 Absatz 3 darzustellen. 

§5 

Monitoring, Evaluation 

(1) Der Bund ist gemdA § 6 KiQuTG verpflichtet, ein landerspezifisches sowie landerubergreifendes 

qualifiziertes Monitoring durchzufiihren and in den Jahren 2025 and 2027 einen Monitoringbe-

richt zu veroffentlichen. Der Bund ist zudem verpflichtet, die Wirksamkeit des Gesetzes zu evaluie-

ren and dem Deutschen Bundestag fiber die Ergebnisse der Evaluation zu berichten. 

(2) Das Land verpflichtet sich, an dem landerspezifischen sowie landeriibergreifenden qualifizierten 

Monitoring gemdg § 6 Absatz 1 and 2 KiQuTG teilzunehmen and die Daten fur die prozessorien-

tierte Weiterentwicklung der Qualitat der Kindertagesbetreuung zu nutzen. 

(3) Der Bund and das Land sind sich dariiber einig, class Bich die Ausgestaltung des Monitorings an dem 

in Anlage 2 dargestellten „Kurzkonzept zum Monitoring" orientiert. Wesentliche Anderungen and 

Anpassungen des Kurzkonzeptes zum Monitoring sollen einvernehmlich erfolgen. Der Prozess zur 

Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der Teilhabe in 

Tageseinrichtungen and in der Kindertagespflege, insbesondere das Monitoring, wird durch ein aus 

Bund ttnd den Landern besetztes fachliches Gremium begleitet. 

§6 
Geschaftsstelle des Bundes 

Der Bund verpflichtet sich, eine Geschaftsstelle beim Bundesministerium fur Bildung, Familie, Senioren, 

Frauen and Jugend vorzuhalten, die 
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Vertrag 
zur Umsetzung des Gesetze's zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tagesein rich tungen and in der Kindertagespflege 

1. die Lander auf deren Wunsch unterstUtzt 

a) bei der Analyse der Ausgangslage nach § 3 Absatz 1 KiQuTG, insbesondere im Hinblick 

auf moglichst vergleichbare Kriterien and Verfahren, 

b) bei der Aufstellung von Handlungskonzepten nach § 3 Absatz 4 and 5 KiQuTG, 

einschlieglich der hierfiir erforderlichen Ermittlungen der Handlungsfelder and 

Handlungsziele nach § 3 Absatz 2 KiQuTG, 

c) bei der Erstellung der Fortschrittsberichte nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 KiQuTG, 

insbesondere als geeignetes Instrument des Monitorings nach § 6 KiQuTG, sowie 

d) bei der Durchf0hrung offentlichkeitswirksamer Magnahmen (z. B. konzeptionelle and 

organisatorische UnterstOtzung bei fachpolitischen Veranstaltungen), 

2. den landerabergreifenden Austausch fiber eine prozessorientierte Weiterentwicklung der Qualitdt 

der Kindertagesbetreuung koordiniert sowie 

3. das Monitoring and die Evaluation nach § 6 KiQuTG begleitet. 

§7 

Bestatigung, Vertragslaufzeit 

(1) Das Bundesministerium fur Bildung, Familie, Senioren, Frauen and Jugend bestatigt schriftlich 

gegeniiber dem Bundesminister der Finanzen and dem Land, dass mit sdmtlichen Bundesldndern 

Anderungsvertrage, die inhaltlich diesem Vertrag entsprechen, gemaf3 § 4 Absatz 2 KiQuTG abge-

schlossen wurden. Die Bestatigung erfolgt, sobald die letzte Vertragsurkunde des Anderungsvertra-

ges eines vertragschliegenden Landes in wirksam unterzeichneter Form dem Bundesministerium 

fur Bildung, Familie, Senioren, Frauen and Jugend vorliegt. Maggeblich fur das Datum der Bestati-

gung ist das Ausfertigungs datum des Bestatigungsschreibens. 
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Vertrag 
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat und zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 

(2) Dieser Vertrag ist giiltig bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026. Er kann bis langstens zum 31. De-
zember 2027 einvernehmlich verlangert werden, sofern aufseiten einer der Vertragsparteien Um-
stande eintreten, die eine Verlangerung erforderlich machen. Dies gilt insbesondere fur den Fall, 

class das Land nicht sdmtliche im Handlungs- und Finanzierungskonzept fur Masnahmen nach 
dem KiQuTG eingeplanten Mittel bis z,um 31. Dezember 2.026 verausgaben konnte. Die•Verlange-

rung der Laufzeit nach Satz 2 erfolgt durch schriftliche Vereinbarung der Vertragsparteien bis spa-

testens-zum 31.Oktober 2026. 

Das Ende dieses Vertrages lasst die Verpflichtungen des Bundes zur Durchfuhrung des.Monitorings 
und der Evaluation sowie die Verpflichtung des Landes zur Mitwirkung an dem Monitoring fur 
das auf das Vertragsende folgende Kalenderjahr und in der in § 5 beschriebenen Weise sowie die 
Verpflichtung des Landes zur Obermittlung eines Fortschrittsberichts nach § 4 unberuhrt. Die 
Beendigung dieses Vertrages lasst gleichartige Vertrage nach § 4 KiQuTG zwischen dem Bund und 

anderen Landern unberuhrt. 

§8 
Gerichtliche Zustandigkeit 

Fur Streitigkeiten aufgrund der Verletzung von Bestimmungen dieses Vertrages ist das Bundesverwal-
tungsgericht gemdg §: 50 Absatz 1 Nummer 1 VwGO zustandig. 

§9 - 

Sonstige Vertragsbestimmungen 

(1) Soweit nach diesem Vertrag bestimmte Handlungen gegeniiber dem Bund durch das Land vorzu-
nehmen Sind und sofern nicht in dies em Vertrag abweichend geregelt, erfolgt dies durch die 

Senatorin fur Kinder und Bildung. 

Das Ministerium ist auch zur Abgabe und zum Empfang von Willenserklarungen betreffend diesen 
Vertrag befugt-und wird die landesinterne Umsetzung sicherstellen. 

(2) Soweit sich das Land verpflichtet, eine oder mehrere gesetzliche Grundlagen zur Umsetzung einer 
oder mehrerer Magnahmen aus seinem Handlungs- und Finanzierungskonzept zu schaffen, gilt 

these Verpflichtung als erfiillt, sobald ein entsprechender Gesetzentwurf dem Landesparlament. 
zur Entscheidung vorgelegt wird. Sollte das Gesetz jedoch nicht verabschiedet werden, musste das 
Handlungs- und Finanzierungskonzept entsprechend angepasst werden. 



Vertrag 

zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen and in.  der Kindertagespflege 

(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam.oder undurchfuhrbar sein oder ktinftig un-

wirksam oder undurchfuhrbar werden, so werden die iibrigen Regelungen dieses Vertrages davon 

nicht beriihrt. Anstelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Regelung verpflichten sich die 

Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn and Zweck der unwirk-

samen oder undurchfUhrbaren Regelungen rechtlich moglichst nahekommt. Entsprechendes gilt 

fur die Ausfallung von Liicken dieses Vertrages. 

(4) Anderungen and Erganzungen dieses Vertrages erfolgen einvernehmlich and beddrfen der 

Schriftform. 

(5) Diesem Vertrag Sind als Bestandteile beigefugt: 

Anlage 1: Muster fur ein Handlungs- and Finanzierungskonzept vom 4. November 2024 

Anlage 2: Kurzkonzept zum Monitoring 

Anhang: Ausgefulltes Handlungs- and Finanzierungskonzept des Landes in der jeweils 

aktuellen Fassung 
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Vertrag 
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwlckl(!ng der Qualität und zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen und In der Kindertagespflege 
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Anlage 1— zum Vertrag 

zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen and in der Kindertagespflege 

Muster fur ein Handlungs- 
and Finanzierungskonzept des Landes 

I. Darstellung der Situation zur Qualitat der Kindertagesbetreuung im Land 

1. Allgemeine Beschreibung der Situation zur Qualitat der Kindertagesbetreuung im Land 

Hier bitte auf folgendeAspekte eingehen: 

• die relevanten landesrechtlichen Regelungen; dabei bitte nur die Normen angeben and keine 

ausfiihrliche Darstellung der Inhalte vornehmen 

• einschldgige Landesforderprogramme im Bereich Quaiitdt mit Laufzeit 

2. Ausweis der fur die Kindertagesbetreuung gemaf3 dem Landeshaushalt [Name des Landes] ein-

gesetzten Mittel, darunter gesonderte Darstellung der Magnahmen des Landes fur die Weiterent-

wicklung der Qualitat 

Mittel, die gemaf3 Landeshaushalt in 2024 fur die Kindertages- 

betreuung eingesetzt warden 

<Betrag in Euro> 

Davon: 

Mittel, die zur Weiterentwicklung der Qualitat eingesetzt wurden <Betrag in Euro> 

Davon Mittel, die zur Umsetzung von Magnahmen nach dem 

KiQuTG eingesetzt wurden 

<Betrag in Euro> 
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Anlage 1— zum Vertrag 
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen and in der Kindertagespflege 

II. Handlungskonzept . 

1. Benennung des ausgewahlten Handlungsfeldes bzw. der ausgewahlten Handlungsfelder fur Mag-
nahmen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 KiQuTG and Benennung der Mailnahmen nach § 2 Absatz 2 KiQuTG 

Bitte ankreuzen im Formular 

a) Handlungsfelder nach § 2 Absatz 1 Satz 1 KiQuTG 
❑ Handlungsfeld 1: Bedarfsgerechtes Angebot . 
❑ . Handlungsfeld 2: Fachkraft-Kind-SchlUssel 
❑ Handlungsfeld 3:.Gewinnung and Sicherung qualifizierter Fachkrafte' 
❑ Handlungsfeld 4: Starkung der Leiturig 
❑ Handlungsfeld 5: Fbrderung bedarfsgerechter, ausgewogener and nachhaltiger 

Verpflegung and ausreichender Bewegung 
❑ Handlungsfeld 6: Forderung der sprachlichen Bildungz 
❑ Handlungsfeld 7: Starkung der Kindertagespflege 

b) Magnahmen nach•§ 2 Absatz 2 KiQuTG3  
❑ zur Verbesserung der raumlichen Gestaltung 
❑ zur Verbesserung der Steuerung des Systems 
❑ zur Bewaltigung inhaltlicher Herausforderungen 
❑ zur Entlastung der Eltern bei den Kostenbeitragen 

2. Darstellung der konkreten Magnahmen in den ausgewahlten Handlungsfeldern nach § 2 Absatz 1 

Satz 1 KiQuTG and der konkreten Magnahmen nach § 2 Absatz 2 KiQuTG sowie der konkreten 

Handlungsziele, Meilensteine and Kriterien zur Messung der Fortschritte 
Fur die Maf3nahmen nach § 2 Abs. l S.1 KiQuTG sollen dieAusfuhrungen zu Handlungszielen and zum 

Beitrag zur Herstellung bundesweit gleichwertiger fachlicher anerkannter qualitativer Standards , zu 
der konkreten Maf3nahme, zu der zeitlichen Abfolge der geplanten Fortschritte sowie zu den fachlicher 

Kriterien gebUndelt pro Maf3nahme erfolgeh, um Redundanzen zu vermeiden and die Ausfuhrungen 

knapp zu halten. 

' Gem&f3 § 2 Absatz 1 Satz 2 KiQuTG ist mindestens eine Maf3nahme in diesem Handlungsfeld zu ergreifen. 

1  Gemdf3 § 2 Absatz 1 Satz 2 KiQuTG ist mindestens One Maf3nahme in diesem Handlungsfeld zu ergreifen. 

' Maf3nahmen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 Gegenstand von Vertrngen nach § 4 KiQuTG waren and nicht von den 

Handlungsfeldern nach § 2 Absatz 1 Satz 1 KiQuTG erfasst sind. Die FortfUhrung dieser Maf3nahmen ist noch bis zum Ablauf des 

31. Dezember 2025 moglich. 
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Anlage 1— zum Vertrag 

zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen and in der Kindertagespftege 

Werden auch Maf3nahmen, die bis zumAblauf des 31. Dezember 2024 Gegenstand von Vertragen nach 

§ 4 KiQuTG waren and nicht von den Handlungsfeldern nach § 2 Abs. 1 S. 1 KiQuTG erfasst sind (vgl. 

§ 2 Abs. 2 KiQuTG), wahrend der Ubergangszeit bis max. 31. Dezember 2025 fortgefuhrt, sind these ge-

sondert darzusteilen. Hierbei sollen Ausfdhrungen zum Handlungsziel, zu der konkreten Maj3nahme, 

zu der zeitlichen Folge sowie zu den fachlichen Kriterien erfolgen. Auch hier erfolgt die Darstellung 

gebundeltpro Maj3nahme. 

a) Maf3nahmen in den Handlungsfeldern nach § 2 Absatz 1 Satz 1 KiQuTG 

Handlungsfeld X — Bezeichnung des Handlungsfeldes 

MaRnahme 1— Bezeichnung der Magnahme 

❑ Fortgesetzte Magnahme' ❑ Neue Magnahme' 

Bitte ankreuzen, ob es sich um eine fortgesetzte Maj3nahme, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 

Gegenstand eines Vertrages nach § 4 KiQuTG war, oder um eine neue Maj3nahme handeit, die fruhestens 

ab 1. Januar 2025 Gegenstand eines Vertrags nach § 4 KiQuTG sein Boll. 

aa) Handlungsziele and Beitrag der Magnahme zur Herstellung bundesweit gleichwertiger, fachlich 

anerkannter qualitativer Standards 

Benennung des Handlungsziels.bzw. der Handlungsziele, die mit der jeweiligen Maj3nahme erreicht 

werden sollen (vgl. § 3 Abs. 2 Nr.1 i. V. m. Abs. 4 Nr.1 KiQuTG). An dieser Stelle geht es um die pragnante 

Benennung des globalen, qualitativen Ziels. Unter dd) erfolgt die Hinterlegung mit quantitativen 

Schritten zur Zielerreichung. 

Zudem soll an dieser Stelle ausgefuhrt werden, inwieweit die gewahlte Maj3nahme zur Erreichung 

bundesweit gleichwertiger, fachlich anerkannter qualitativer Standards beitragt. Den Maf3stab bildet 

insofern der Bericht der Arbeitsgruppe Fruhe Bildung „Gutes Aufwachsen and Chancengerechtigkeit 

fur alle Kinder in Deutschland. Kompendium fur hohe Qualitat in der fruhen Bildung" (2024). 

bb) Konkrete Magnahme 

Prdgnante Beschreibung der wesentlichen Aspekte der jeweiligen Maj3nahme (vgl. § 3 Abs. 4 Nr. 2 

KiQuTG). Dazu zdhlen insbesondere: 

Maf3nahme, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 Gegenstand von Vertrdgen noch § 4 KiQuTG war. 

s Maf3nohme, die fruhestens ob 1. Januar 2025 Gegenstand von Vertragen nach § 4 KiQuTG sein soll. 
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Anlage 1— zum Vertrag 
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen and in der Kindertagespflege 

• die rechtlicheAusgestaltung (gesetzliche Regelung, Fdrderprogramm etc.), 

• die Zielgruppe (bspw. alle Kinder in Kindertageseinrichtung, Kita-Kinder einer bestimmtenAlters-
gruppe, Einrichtungen in besonders herausfordernden Lagen, Auszubildende, Leitungskrdite), 

• Dauer der Maj3nahme, 

• Art and Turnus der Finanzierung. 

cc) Meilensteine 

Beschreibung der geplanten Umsetzung der Maj3nahme in zeitlicher Hinsicht (vgl. § 3 Abs. 4 Nr. 3 
KiQuTG). Bitte hier nur auf die wesentlichen Meilensteine eingehen, dazu zdhlen insbesondere: 

• Beginn der Maj3nahme (Inkrafltreten der Regelung, Beginn der Fdrderung etc.), 

• Ende der Maj3nahme, 

• Abwicklung (Verwendungsnachweisprufung etc.). 

dd) Kriterien zur Messung der Fortschritte 

Bitte fur die unter aa) dargestellten Handlungsziele and den Beitrag der Maj3nahme zur Herstellung 
bundesweit gleichwertiger, fachlich anerkannter qualitativer Standards konkrete Kriterien (z. B. An- 
zahl der gefdrderten Personalstellen) inklusive quantifizierter Zielgr6j3en (z. B. 120 gefdrderte Perso-

nalstellen) benennen, anhand derer die erreichten Fortschritte nachvollzogen werden kSnnen (vgl. § 3 
Abs. 2'Nr. 2 i. V. m. Abs. 4 KiQuTG). Zusdtzlich bitte darstellen, in welcher zeitlicher Abfoige die ange-

strebte Zieigr6j3e erreicht werden soll. Bei der Definition der Kriterien still dort, wo mdglich, auf Indi-

katoren aus dem Monitoring zuruckgegriffen werden. 

b) MaRnahmen nach § 2 Absatz 2 KiQuTGG 

Bezeichnung des Handlungsfeldes 

MaRnahme X - Bezeichnung der MaRnahme 

aa) Handlungsziele 
Benennung. des Handlungsziels bzw. der Handlungsziele, die mit der jeweiligen Maj3nahme erreicht 
werden solien (vgl. § 3Abs. S i. V. m.Abs. 2 Nr.1,Abs. 4 Nr. 2 KiQuTG).An dieser Stelle geht es um die prd-
gnante Benennung'des globaien, qualitatNen Ziels, wie es im Handlungs- and Finanzierungskonzept 

2023-2024 bereits benannt wurde. Unter dd) erfolgt die Hinterlegung mit quantitativen Schritten zur 
Zieierreichung. Hierbei kann auf die Formulierungen des bisherigen Handlungs- and Finanzierungs-

konzepts zuruckgegriffen werden. 
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Anlage 1— zum Vertrag 

zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen and in der Kind ertagespflege 

bb) Konkrete MaRnahme 

Prdgnante Beschreibung der wesentlichen Aspekte der jeweiligen Maj3nahme (vgl. § 3 Abs. 5 i. V. m. 

Abs. 4 Nr. 2 KiQuTG). Dazu zdhlen insbesondere: 

• die rechtliche Ausgestaltung (gesetzliche Regelung, Forderprogramm etc.), 

• die Zielgruppe (bspw. alle Kinder in Kindertageseinrichtung, Kita-Kinder einer bestimmten Alters-

gruppe, Einrichtungen in besonders herausfordernden Lagen, Auszubildende, Leitungskrdite), 

• Dauer der Maj3nahme, 

• Art and Turnus der Finanzierung. 

Hierbei kann auf die Ausfuhrungen im bisherigen Handlungs- and Finanzierungskonzept 

zuruckgegriffen werden. 

cc) Meilensteine 

Beschreibung der geplanten Umsetzung der Maj3nahme in zeitlicher Hinsicht (vgl. § 3 Abs. 5 i. V. m. Abs. 4 

Nr. 3 KiQuTG). Bitte hier nur auf die wesentlichen Meilensteine eingehen, dazu zdhlen insbesondere: 

• Begin  der Maj3nahme (Inkrafttreten der Regelung, Beginn der Fdrderung etc.), 

• Ende der Maj3nahme, 

• Abwicklung (Verwendungsnachweisprufung etc.). 

dd) Kriterien zur Messung der Fortschritte 

Bitte fur die in aa) genannten Handlungsziele konkrete Kriterien (z. B. Anzahi der geforderten Personal-

stellen) inklusive quantifizierter Zielgrdj3en (z. B.120 gefdrderte Personalstellen) benennen, anhand derer 

die erreichten Fortschritte bis Ende 2025 nachvollzogen werden kbnnen (vgl. § 3 Abs. 5 i. V. m. Abs. 2 Nr. 2, 

Abs. 4 Nr. 2 KiQuTG). Bei der Definition der Kriterien soll dort wo moglich, auf Indikatoren aus dem 

Monitoring zuruckgegriffen werden. 
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Anlage 1— zum Vertrag 

zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen and in der Kindertagespflege 

III. Analyse der Ausgangslage fur Magnahmen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 KiQuTG 

1. Herleitung der Entwicklungsziele anhand fachlicher Kriterien L S.v. § 3 Absatz 1 KiQuTG 

Angaben bitte insbesondere unter Berilcksichtigung der Ergebnisse der jeweils aktuellen Monitoring- 

und Evaluationsberichte. 

2. Darstellung der Beteiligung nach MaRgabe des § 3 Absatz 3 KiQuTG 

Grundsdtzlich besteht auch bei Fortsetzung von Maj3nahmen die Pflicht zur Beteiligung. Wird hiervon 

abgesehen, ware hier zu begrunden, weshalb auf Grundlage der Ergebnisse der friffieren Beteiligung 

gearbeitet werden kann and eine (erneute) Beteiligung nicht erforderlich ist. Dabei ist gesondert auch 

auf die Bedarfe aller Familien einzugehen. Der Berucksichtigung der Belange aller Familien kann durch 

entsprechende Darstellung bei der Beteiligung, class these bei der Wahl and Konzeption der Maf3nah 

men Ber icksichtigung finden, Rechnung getragen werden. 
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Antage 1— zum Vertrag 

zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

TeRhabe in Tageseinrichtungen and in der Kindertagespflege 

IV. Finanzierungskonzept 

1. Darlegung der finanziellen Planung zur Umsetzung der MaRnahmen nach dem KiQuT 

Hier erfolgt die Darlegung der finanziellen Planung fur die Umsetzung der Maj3nahmen nach dem 

KiQuTG in den Jahren 2025 and 2026 (§ 3 Abs. 4 Nr. 2, Abs. 5 KiQuTG). Dies umfasst 

• Darlegung der Bandesmittel, die das Land fiber die Anderung von § 1 Abs. 5 Finanzausgleichs-

gesetz (FAG) in den Jahren 2025 and 2026 erhdlt, sowie ggf. der Mittel, die im Fdrderzeitraum bis 

einschiiej3lich 2024 nicht verausgabt werden konnten and nach 2025 ubertragen wurden, 

• sofern zusdtzlich zu den Mitteln, die das Land uber die Fortsetzung des KiTa-Qualitdtsgesetzes erhdlt: 

Landesmittel zur Umsetzung der Maj3nahmen eingesetzt werden, sind these ebenfalls darzulegen, 

• Zuordnung der Mittel, aufgeschliisselt nach den konkreten Maj3nahmen nach § 2 Abs. I S. 1 and 

Abs. 2 KiQuTG. 

Im Anschluss an die tabellarische Darstellung der Gesamtfinanzplanung ist im Flief3text fur jede Maj3-

nahme kurz auszufuhren, wie and auf welcher Grundlage die Kosten ermittelt bzw. geschdtzt wurden 

(grobe Kalkulation). Daruber hinaus ist, sofern das Land Mittel aus der Anderung von § 1 Abs. 5 FAG 

fur die Umsetzung von § 90 Abs. 3 and Absatz 4 SGB VIII in der Fassung vom 1. August 2019 einsetzt, 

dies bei den Angaben zur Summe, die fur die Umsetzung von Maj3nahmen nach dem KiQuTG zur Ver-

fugung steht, kenntlich zu machen (durch Hinweis in Finanzierungstabelle, Fuj3note o.A.). 

Darlegung des Finanzrahmens fur MaRnahmen nach dem KiQuTG 

2025 2026 2025-2026 

Finanzrahmen fur Magnahmen 

nach dem KiQuTG (Prognose 

auf Grundlage der Einwohner-

zahlen vom 30.09.2023) 

<Betrag in Euro> <Betrag in Euro> <Betrag in Euro> 

Finanzrahmen fur MaRnahmen 

nach dem KiQuTG nach 

Berechnungen des Landes-

finanzministeriums vom 

XX.XX.2024 

<Betrag in Euro> <Betrag in Euro> <Betrag in Euro> 

Ubertrag nicht verausgabter 

Mittel zur Umsetzung des 

KiQuTG aus den Vorjahren6  

<Betrag in Euro> <Betrag in Euro> <Betrag in Euro> 

e Mittel, die fdr Moj3nahmen eingeplant waren, die vor Ablauf des 31. Dezember 2024 Bestandteil des Verteages nach § 4 KiQuTG 

waren and nicht bis zum 31. Dezember 2024 verausgabt werden konnten. 
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Anlage 1— zum Vertrag 

zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tagesein rich tungen and in der Kindertagespflege 

Fur Magnahmen nach dem 

KiQuTG zur Verfugung stehende 

Bundesmittel (inkl. Obertrag) 

<Betrag in Euro> <Betrag in Euro> <Betrag in Euro> 

Ggf. zuzuglich Kofinanzierung 

durch Landesmittel 

<Betrag in Euro> <Betrag in Euro> <Betrag in Euro> 

Zuordnung der Mittel zu den konkreten Magnahmen 

2025 2026 2025-2026 

Magnahmen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 KiQuTG 

Handlungsfeld ,,.. ° 

Magnahme 1 

<Betrag in Euro> <Betrag in Euro> <Betrag in Euro> 

Ggf. zuzuglich Kofinanzierung 

durch Landesmittel 

<Betrag in Euro> <Betrag in Euro> <Betrag in Euro> 

Handlungsfeld ..:` 

Magnahme 2 

<Betrag in Euro> <Betrag in Euro> <Betrag in Euro> 

Handlungsfeld ..:` 

Magnahme 3 

<Betrag in Euro> <Betrag in Euro> <Betrag in Euro> 

Magnahmen nach § 2 Absatz 2 KiQuTG 

Handlungsfeld ,,..:` 

Magnahme 4 

<Betrag in Euro> <Betrag in Euro> <Betrag in Euro> 

Ggf. zuidglich Kofinanzierung 

durch Landesmittel 

<Betrag in Euro> <Betrag in Euro> <Betrag in Euro> 

Summe der fur Magnahmen 

nach dem KiQuTG eingesetzten 

Bundesmittel 

<Betrag in Euro> <Betrag in Euro> <Betrag in Euro> 

Ggf. Summe der Kofinanzierung 

durch Landesmittel 

Obertrag von Mitteln fiir 

Magnahmen nach dem 

KiQuTG ins Folgejahr 

<Betrag in Euro> <Betrag in Euro> <Betrag in Euro> 

2. Kriterien zum Nachweis der Mittelverwendung 

Es soll nachgewiesen werden, class die Mittel fur die konkreten Maf3nahmen in den ausgewdhlten 

Handlungsfeldern nach § 2 Absatz 1 Satz 1 KiQuTG and die Maf3nahmen nach § 2 Absatz 2 KiQuTG 

eingesetzt worden sind (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KiQuTG). 
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Antage 2 — zum Vertrag 

zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen and in der Kindertagespflege 

Kurzkonzept 
zum Monitoring 

Das Bundesministerium fur Bildung, Familie, Senioren, Frauen and Jugend (BMBFSFJ) fiihrt gemdR § 6 

Absatz 1 and 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der Teilhabe in 

Tageseinrichtungen and in der Kindertagespflege (KiQuTG) ein landerspezifisches Bowie landeriiber-

greifendes qualifiziertes Monitoring durch. Die Ergebnisse des Monitorings bilden die jeweils aktuelle 

Situation in den Landern and deco Bund anhand deskriptiver Methoden ab and werden in den Jahren 

2025 and 2027 in einem vom BMBFSFJ herausgegebenen Bericht veroffentlicht. 

Organisation 

Um die Einhaltung wissenschaftlicher Standards im Rahmen des Monitorings zu gewahrleisten, greift 

das BMBFSFJ bei dessen Durchfiihrung auf die Expertise wissenschaftlicher Institutionen zuriick. Diese 

erheben and analysieren empirische Daten and stellen die wissenschaftlichen Befunde deco BMBFSFJ 

zur Verfiigung. 

Die Geschaftsstelle des Bundes begleitet das Monitoring in koordinierender Funktion. In allen das Moni-

toring betreffenden Angelegenheiten agieren das BMBFSFJ and die Geschaftsstelle als Ansprechpartner 

der Lander. 

Die Lander begleiten den gesamten Prozess zur Umsetzung des KiQuTG durch ein fachliches Gremium, 

bestehend aus Bund and Landern. In den regelmdgig stattfindenden Sitzungen des Gremiums wird das 

Monitoring ein wichtiges Thema rein. Es erfolgen insbesondere Beratungen zur konzeptionellen Aus-

gestaltung and Entwicklung des Monitorings, einschlieglich der Auswahl and gegebenenfalls Verande-

rung and Anpassung der Berichtsindikatoren, sowie ein fortlaufender Austausch fiber die Ergebnisse des 

Monitorings im Vorfeld der Veroffentlichung. Das BMBFSFJ ist bestrebt, sich hinsichtlich der Entschei-

dungen, die das Monitoring betreffen, mit den Landern ins Benehmen zu setzen. 
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Anlage 2 — zum Vertrag 
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen and in der Kindertagespflege 

Das Monitoring wird zusatzlich von einem Expertengremium aus Vertreterinnen and Vertretern der 
Wissenschaft and Praxis, der Lander sowie des BMBFSFJ and der Geschaftsstelle unterstiitzt. Allen 
Landern steht eine Beteiligung am Expertengremium offen. Das BMBFSFJ beruft die Mitglieder des Gre-

miums aus Wissenschaft and Praxis.- Diesbeziiglich konnen das fachliche Gremium and die am Moni-

toring beteiligten wissenschaftlichen Institutionen Vorschlage unterbreiten. Das Expertengremium tritt 
einmal jahrlich zusammen, um die Ergebnisse des Monitorings zu beraten, die Vorgehensweise zu priifen 

and gegebenenfalls Anderungs- oder Anpassungsbedarfe aufzuzeigen. Die wissenschaftliche Expertise 
soli zudem verstarkt in die vorzunehmenden technisch-methodischen Entwicklungsschritte einfliegen. . 

Abbildung 1: Gremienstruktur 

bent 	stellt wissenschaftliche 
Befunde zur VerfOgung 

Monitoringstelle 

Aufbau and Erstellung des Monitoringberichts 

Der Monitoringbericht wird sich aus einer Einleiturig and Zusammenfassung, einem landeriiber-
greifenden Teil; einem landerspezifischen Teil sowie einer Schlussbemerkung and einem Anhang 

zusammensetzen. 

Der landeriibergreifende Teil des Monitoringberichts betrachtet bundesweit die Entwicklung der Qua- . 
litat and der Teilhabe in Kindertageseinrichtungen and der Kindertagespflege; insbesondere in den 
sieben Handlungsfeldern des KiQuTG. Auf der Basis empirischer Daten untersucht er bundesweit die 
Aufwachsensbedingungen von Kindern. Eine Einordnung der Lander in Ranglisten („Landerranking") 

findet nicht staff. 

Der landerspezi. ische Teil des Monitoringberichts konzentriert Bich auf den Fortschritt bei der Wei-
terentwicklung der Qualitat and/oder der Verbesserung der Teilhabe in den einzelnen Landern hin-
sichtlich der vom jeweiligen Land ausgewahlten Handlungsfelder beziehungsweise der Magnahmen 
gemdg § 2 Absatz 1 and 2 KiQuTG. Er umfasst die von den Landern ubermittelten Fortschrittsberichte. 



Stand der Qualitatsindikatoren, 	Fortschritt bei der Weiterentwicklung der 

Feststellung der Gleichwertigkeit 	Qualitat in den ausgewahlten Handlungsfeldern 

der Aufwachsensbedingungen 	and/oder der Verbesserung der Teilhabe 

FortloufenderAustausch mit Landern, Wissenschoft and Akteuren der Proxis 

einschlief3lich Konsultotionen/Workshops mit den Ldndern 

Anlage 2 — zum Vertrag 

zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen and in der Kindertagespflege 

Die zur Erstellung des Monitoringberichts genutzten Datenquellen umfassen die amtliche Statistik 
(Kinder- and Jugendhilfestatistik) and weitere, nicht amtliche Befragungsdaten (z. B. Befragungen von 
padagogischen Fachkraften, Jugendamtern, Eltern) sowie die Fortschrittsberichte der Lander. 

Abbildung 2: Bestandteile des Monitorings 

Landerdbergreifend 	 Landerspezifisch 

Das datenbasierte Monitoring wird sich sowohl auf bereits etablierte Indikatoren als'auch auf weiter 
beziehungsweise neu zu entwickelnde Indikatoren stiitzen. Dabei gilt es, die im Monitoring genutzten 
Indikatoren sowie die genutzten Datengrundlagen so weiterzuentwickeln, dass veranderte Entwick-
lungen im Feld and die Schwerpunktsetzungen des weiterentwickelten KiTa-Qualitatsgesetzes sowie 
die Erarbeitung eines Qualitatsentwicklungsgesetzes mit bundesweiten Standards besondere Beriick-
sichtigung finden. Die Auswahl der Berichtsindikatoren sowie die Erstellung and gegebenenfalls An-
passung der Erhebungsinstrumente werden als. Entwicklungsprozess verstanden, in den das fachliche 
Gremiurri regelmdgig einbezogen wird. Dardber hinaus wird der Prozess durch das Expertengremium 

unterstiitzt. 
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Anhang zum Vertrag 

zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat und zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 

Handlungs- und Finanzierungskonzept 
der Freien Hansestadt Bremen 

vom 1. Januar 2025 

I. Darstellung der Situation zur Qualitat der Kindertagesbetreuung im Land 

1. Allgemeine Beschreibung der Situation zur Qualitat der Kindertagesbetreuung im Land 

Die Freie Hansestadt Bremen besteht aus drei Gebietskorperschaften, dem Land und den beiden Stadt-

gemeinden Bremen und Bremerhaven. Die Aufgaben der Kindertagesbetreuung werden bislang durch 

die beiden Stadtgemeinden finanziert. Grundsatze der Kindertagesbetreuung sind im Bremischen 

Gesetz zur Forderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Bremisches Tages-

einrichtungs- und Kindertagespflegegesetz - BremKTG) sowie in den Richtlinien fur den Betrieb von 

Tageseinrichtungen fur Kinder im Land Bremen (RiBTK) geregelt. Die Beratung und Aufsicht uber 

die ortlichen Trager liegt beim Landesjugendamt, das bei der Senatorin fur Kinder und Bildung an-

gesiedelt ist. 

Das Aufgabenfeld der Kindertagesbetreuung entwickelt sich in Bremen sehr dynamisch - sowohl in 

padagogisch-qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. Der Nachholprozess zum Aufbau einer 

bedarfsorientierten Angebotsstruktur in beiden Stadtgemeinden ist sowohl durch die steigende Nach-

frage als auch durch herausfordernde bildungspolitische Zielsetzungen gepragt. Die Fokussierung auf 

quantitative Versorgungsziele hat in den letzten Jahren die qualitative Weiterentwicklung in den bei-

den Stadtgemeinden unterschiedlich ausgepragt iiberlagert. 

In der Freien Hansestadt Bremen gewahrleisten die offentlichen Trager einen grogen Anteil der 

Rechtsansprache auf Kindertagesbetreuung durch Angebote des Jugendamtes (Stadtgemeinde Bre-

merhaven, Marktanteil >40 Prozent) Bowie den Eigenbetrieb KiTa Bremen (Stadtgemeinde Bremen, 

Marktanteil >30 Prozent). Gleichzeitig verfiigt Bremen uber einen relativ hohen Besatz von Platzen in 

Elternvereinen (ca. 11 Prozent Marktanteil). Der Marktanteil der Kindertagespflege ist in der Stadtge-

meinde Bremen mit knapp 4 Prozent eher gering und seit Jahren nahezu konstant. Hier wurde in den 
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Anhang zum Vertrag 
zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen and in der KindertagespRege 

letzten Jahren, teilweise im Rahmen von Bundesprogrammen, in eine intensive Qualifizierung and in 

den Ausbau von Vertretungsmodellen investiert. In Bremerhaven liegt der Anteil der Tagespflege noch 

unterhalb des Niveaus in Bremen. Hier gibt es auch sogenannte Grofgtagespflegestellen. Insbesondere 

in sozial and wirtschaftlich benachteiligten Stadtteilen wird das Angebot der Kindertagesbetreuung 

zur aufholenden Entwicklung ausgebaut. Die schrittweise Erreichung einer Versorgungsquote von 

60 Prozent (Krippe) and 100 Prozent (Elementar) bis 2028 wird in der Stadtgemeinde Bremen in allen 

Stadtteilen angestrebt and teilweise bereits iiberschritten. In der Stadtgemeinde Bremen wurde in den 

letzten Jahren das intensivste Kita-Ausbauprogramm in der kommunalen Historie umgesetzt. In kur-

zer Zeit wurden zwischen 2016 and 2024 rund 6.000 neue Kita-Platze geschaffen, was einer Angebots-

ausweitung von iiber 30 Prozent entspricht. 

In der Stadtgemeinde. Bremen liegt die Betreuungsquote fur Kinder von null bis zwei Jahren bei 

31,5 Prozent and fur Kinder von drei bis fiinf Jahren bei 89,0 Prozent'. In der Stadtgemeinde Bremer-

haven liegen die Versorgungsquoten aktuell im U3-Bereich bei knapp 30 Prozent and im 03-Bereich 

bei 95 Prozent. Von Marz 2016 bis Marz 2024 sind in der Stadtgemeinde Bremen 358 neue Gruppen 

realisiert worden. Fur die Kita-Jahre bis 2028/2029 sind aktuell weitere 218 Gruppen in Planung, die 

zu einem Ausbau um weitere 834 Krippen- and 2.025 Elementarplatze fiihren. Dies entspricht rund 

36 neuen sechsgruppigen Tageseinrichtungen, die nach den neuen Raumstandards entstanden sind 

bzw, noch entstehen. Trotz einer starken Platzverdichtung and eines bestehenden Sanierungsbedarfs 

in Bestandseinrichtungen ist Bremen damit auf einem guten Weg. In Bremerhaven wurden von 2019 

bis 2024 zehn neue Tageseinrichtungen eroffnet, die 671 Platze umfassen, davon 160 U3-Platze. Im 

weiteren Ausbau bis zum Jahr 2027 sind derzeit mehrere Projekte in der Planung bzw. Umsetzung, die 

insgesamt weitere 114 Kripp en- and 40 Elementar-Platze umfassen. 

Landesf6rderungen im Bereich Qualitat 

Seit 2003 fordert das Land Bremen vermehrt Programme, Projekte and MaRnahmen zur Starkung der 

Fruhkindlichen Bildung and zur Steigerung der Interaktionsqualitat. Diese bilden das breite Spektrum 

der Fr-ahkindlichen Bildung sowie die Bedarfe der Praxis ab and orientiereri sich an den Vorgaben des 

Rahmenplans fur Bildung and Erziehung im Elementarbereich sowie am gemeinsamen Rahmen der 

Lander fur die fri.ihe Bildung in Kindertageseinrichtungen (JFMK & KMK 2021/2022). Exemplarisch 

dafiir sei das aktuelle Vorhaben eines institutionsiibergreifenden Bildungsplans fur Kinder im Alter 

von 0 bis 10 Jahren angefiihrt, mit dem die bisherige padagogische Arbeit in Kitas and Grundschulen 

auf inhaltlicher, struktureller, personeller and curricularer Ebene anschlussfahig gestaltet wird. Die 

Entwicklungs- and Lernbiografie des einzelnen Kindes rtickt folglich starker in den Mittelpunkt, so-

wohl bei der gemeinsamen Ubergangsgestaltung von Kita and Grundschule als auch bei der Verzah-

nung der Lern- and Bildungsorte Familie and (Bildungs-)Institution. 

' Die hier ousgewiesenen Quoten folgen der statistischen Berechnungsmethode der bundesweiten Kito-Statistik and berdcksichtigen 

nicht den sogenannten hineinwachsenden Johrgang sowie Kinder ab Vollendung des sechsten Lebensjohres, fdr die im Elementar- 

bereich uber dennoch Pldtze vorgehalten werden miissen. 
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Im Bereich der Sprachbildung and Sprachforderung erhalten Kitas in Bremen and Bremerhaven be-

darfsorientiert Ressourcen zur Umsetzung von Angeboten sowie zur Konzeptentwicklung and Quali-

fizierung. Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 werden Kitas mit besonderen Herausforderungen in 

der Stadtgemeinde Bremen, die nicht im Bundesprogramm „Sprach-Kitas" sind, mit zusatzlichen Res-

sourcen fur den Einsatz von Sprachexpert:innen (Funktionsstellen) in ihren Tageseinrichtungen aus-

gestattet. Mit dem Projekt „Durchgangige Sprachbildung" sowie dem Programm.  „MiTsprache" wird 

die durchgangige Sprachbildung Kita/Grundschule in der Stadtgemeinde Bremen gestarkt. Bremer-

haven verfugt seit 2012 uber eine regelhafte Verbundstruktur zwischen Kita and Grundschule, in der 

das Themenfeld durchgangige Sprachbildung bearbeitet wird. Curricular verankert ist die durchgangi-

ge Sprachbildung u. a. in der sich derzeit in der Phase der Veroffentlichung befindlichen Bildungskon-. 

zeption Sprachliche Bildung/Deutsch im Kontext des Bildungsplans 0-10 Jahre. Mit den Programmen 

„Bucher-Kita Bremen" and „Biicherkindergarten Bremerhaven" werden Angebote zur frahen Lesefor-

derung and Literacy gefordert. Aktuell wird zudem mit dem Kita-Briickenjahr in beiden Stadtgemein-

den ein besonderen Augenmerk auf die Kinder mit festgestelltem Sprachfarderbedarf gelegt, die ein 

Jahr vor ihrer Einschulung stehen, um sie in der Entwicklung ihrer sprachlichen Kompetenzen pro-

fessionell and bestmoglich unterstiitzen zu kbnnen. Um Kinder, die bereits fiinf sind and noch nicht 

in einer Kita waren, zu fordern, werden sie prioritar in die Kindertageseinrichtungen aufgenommen. 

Die Fachkraftegewinnung entwickelt sich in vielen Bundesldndern zu einem Engpassfaktor beim Aus-

bau friihkindlicher Bildungsangebote. Der akute Fachkrditemangel im sozialpadagogischen Arbeits-

feld basiert auf dem bisherigen Anstieg der Gebuitenzahlen, dem Ausbau der Betreuungsangebote, der 

Zuwanderung, der Inanspruchnahme des Rechtsanspruchs auf U3-Platze sowie notwendigen Quali-

tatsverbesserungen (bessere Personalausstattung in sozial benachteiligten Quartieren). Hohe Perso-

nalfluktuation durch familienbedingte Jobpausen wie Mutterschutz and Elternzeit bei gleichzeitig 

friihzeitigerem rentenbedingten Ausscheiden alterer Mitarbeiter:innen rind weitere Faktoren, die den 

Bedarf an Fachkraften ansteigen lassen. 

Um diesen weiterhin hohen Personalbedarf abzudecken, ist der Gewinn von Auszubildenden im so-

zialpadagogischen Bereich von zentraler Bedeutung. 

Um weitere Zielgruppen zu erreichen and fur eine sozialpddagogische Ausbildung zu gewinnen, wur-

de beispielsweise der Bereich des Quereinstiegs sowie der berufsbegleitenden Weiterqualifizierung 

in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Diese Magnahmen werden sehr gut angenommen, 

ebenso die Magnahmen der finanziellen Unterstiitzungsleistungen, die in Form sogenannter Pau-

schalleistungen seit 2021 durch die senatorische Behorde angeboten and seitdem von uber 90 Prozent 

der Antragsberechtigten in Anspruch genommen werden. Intensiv and gezielt beworben werden die 

bestehenden Aus- and Weiterbildungswege sowie die zur Verfugung stehenden Moglichkeiten einer 

finanziellen Unterstutzung fiber die rein digitale Kampagne „Mach dein Ding". Zwar blieb die Zahl der 

besetzten Platze im ersten Ausbildungsjahr im Bereich der Weiterbildung zum/zur Erzieher:in (Voll-

und Teilzeit, praxisintegriert and berufsbegleitend) fiber die vergangenen Jahre in Summe recht stabil 

bei knapp 2S0, allerdings stieg im Bereich der Erstausbildung (Sozialpadagogische Assistenz and Kin-

derpflege) die Zahl der besetzten Platze im ersten Ausbildungsjahr 2023/24 allein an den offentlichen 
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Fachschulen des Landes Bremen um Caber 40 Prozent (von 219 im Ausbildungsjahr 2022/23 auf 309 im 

Ausbildungsjahr 2023/24). Als relevante Einflussfaktoren hierfiir werden die bereits genannten Maf3-

nahmen der Informationskampagne „Mach dein Ding" sowie die Zahlung von Pauschalleistungen 

erachtet, deren Empfanger:innenkreis zum Schuljahr 2023/24 auf die Schuleninnen in der Erstaus-

bildung ausgedehnt wurde. Ob sich these positive Entwicklung weiter fortsetzt, kann zum aktuellen 

Zeitpunkt leider noch nicht gepriift werden. 
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2. Ausweis der fur die Kindertagesbetreuung gemdg dem Landeshaushalt der Freien Hansestadt 

Bremen eingesetzten Mittel, darunter gesonderte Darstellung der Magnahmen des Landes fur 

die Weiterentwicklung der Qualitat 

Mittel, die gemdS Landeshaushalt in 2024 fur die 

Kindertagesbetreuung eingesetzt wurden 

66.194.892 Euro 

Davon: 

Mittel, die zur Weiterentwicklung der Qualitat eingesetzt wurden 51.077.182 Euro 

Mittel, die zur Umsetzung von Magnahmen nach dem KiQuTG 

eingesetzt wurden 

21.761.194 Euro 
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II. Handlungskonzept 

1. Benennung des ausgewahlten Handlungsfeldes bzw. der ausgewahlten Handlungsfelder fur 

Magnahmen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 KiQuTG and Benennung der Magnahmen nach § 2 

Absatz 2 KiQuTG 

a) Handlungsfelder nach § 2 Absatz 1 Satz 1 KiQuTG 

❑ Handlungsfeld 1: Bedarfsgerechtes Angebot 

X Handlungsfeld 2: Fachkraft-Kind-Schliissel 

❑X Handlungsfeld 3: Gewinnung and Sicherung qualifizierter Fachkrdite2  

❑ Handlungsfeld 4: Stdrkung der Leitung 

❑X Handlungsfeld 5: Forderung bedarfsgerechter, ausgewogener und.nachhaltiger 

Verpflegung and ausreichender Bewegung 

❑X Handlungsfeld 6: Forderung der sprachlichen Bildung3  

❑ Handlungsfeld 7: Stdrkung der Kindertagespflege 

b) Magnahmen nach § 2 Absatz 2 KiQuTG4  

❑ zur Verbesserung der rdumlichen Gestaltung 

❑ . zur Verbesserung der Steuerung des Systems 

❑ zur Bewdltigung inhaltlicher Herausforderungen 

❑ zur Entlastung der Eltern bei den Kostenbeitrdgen 

' Gemdf3 § 2 Absatz 1 Satz 2 KiQuTG ist mindestens eine Maf3nahme in diesem Handlungsfeld zu ergreifen. 

' Gemdf3 § 2 Absatz 1 Satz 2 KiQuTG ist mindestens eine Mof3nahme in diesem Handlungsfeld zu ergreifen. 

Maf3nahmen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 Gegenstand von Vertrdgen nach § 4 KiQuTG woven and nicht von den 

Handlungsfeldern nach § 2 Absatz 1 Satz 1 KiQuTG erfasst sind. Die Fortfuhrung dieser Mof3nahmen ist noch bis zum Ablauf 

des 31. Dezember 1025 mdglich. 

6 



Anhang zum Vertrag 

zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 
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2. Darstellung der konkreten MaRnahmen in den ausgewahlten Handlungsfeldern nach § 2 Absatz 1 

Satz 1 KiQuTG and der konkreten MaRnahmen nach § 2 Absatz 2 KiQuTG sowie der konkreten 

Handlungsziele, Meilensteine and Kriterien zur Messung der Fortschritte 

a) MaRnahmen in den Handlungsfeldern nach § 2 Absatz 1 Satz 1 KiQuTG 

Handlungsfeld 2 - Fachkraft-Kind-Schliissel 
MaRnahme 1- Bessere Personalausstattung in Kindertageseinrichtungen in wirtschaftlich 
and sozial benachteiligten Lagen 

❑X Fortgesetzte Magnahme5  ❑ Neue Magnahme6  

aa) Handlungsziele and Beitrag der MaRnahme zur Herstellung bundesweit gleichwertiger, fachlich 

anerkannter qualitativer Standards 

Ziel ist die Verbesserung der padagogischen Handlungsmoglichkeiten im Elementarbereich in 

Tageseinrichtungen mit herausfordernder sozialer Lage. Das Ziel, Tageseinrichtungen in Index-

Lagen mit einer besseren Fachkraft-Kind-Relation auszustatten, orientiert sich am Standard 

„Personal-Kind-Schlussel" (Bericht der Arbeitsgruppe Friihe Bildung an, S. 24). Der Standard sieht 

vor, class in einem ersten Schritt orientiert am bundesweiten Mittelwert (Stichtag 1.3.22) ein Ziel-

Personal-Kind-Schlussel von 1:4,0 fur Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres sowie 

von 1:7,8 fur Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt angestrebt 

werden soll. Landesrecht sollte erganzende Regelungen zur Betreuung von Kindern in herausfor-

dernden Lebenslagen and Kindern mit (drohender) Behinderung vorsehen. Die hier beschriebene 

Magnahme leistet einen Beitrag zur Erreichung dieses Standards, indem bereits seit dem Kita-Jahr 

2020/2021 die Moglichkeit geschaffen wurde, mehr personelle Ressourcen in Kitas mit besonde-

ren Herausforderungen in sozial and wirtschaftlich benachteiligten Stadtteilen im gesamten Land 

Bremen einzusetzen. Ziel ist, einen verbesserten Personalschliissel zu etablieren, der sich an den 

wissenschaftlichen Empfehlungen zum Personal-Kind-Schlussel orientiert. 

Im Land Bremen lag der Personalschliissel 2023 in Krippengruppen bei 1: 3,4 and in Kindergar-

tengruppen bei 1: 7,4. In besonderen Gruppenformen, wie den altersiibergreifenden Gruppen ab 

0 Jahren (1: 4,8) oder den Kindergartengruppen- ab 2 Jahren (1: 8,3), lag der Schlussel ebenfalls unter 

den empfohlenen Werten. 

s Monahme, die bis zum Ablouf des 31. Dezember 2024 Gegenstand von Vertrdgen noch § 4 KiQuTG war. 

e Maf3nahme, die frOhes tens ab 1. lanuar 2025 Gegenstand von Vertrdgen nach § 4 KiQuTG rein soil. 
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bb) Konkrete MaRnahme 

Seit deco Kita-Jahr 2020/2021 wird die Personalausstattung in beiden Stadtgemeinden fur alle 03-

Gruppen in sozial benachteiligten Stadtteilen mit Mitteln zur Umsetzung des KiQuTG verbessert. 

Dafur wurde auf Grundlage des vom Statistischen Landesamt-ermittelten Indexes aus dem „Moni-

toring Soziale Stadtentwicklung" in der Stadtgemeinde Bremen der „Kita-Sozialindex" ermittelt, 

der die soziale Lage in den Stadtteilen auf einer Skala von 0-100 abbildet. Der Kita-Sozialindex 

ist eine rechnerische Gr6ge, die die besonderen Bedarfe der Kinder einer Einrichtung quartiers-

bezogen abbildet. Hier werden Faktoren wie die Sprachforderquote, die Hohe an Personen im 

SGBII-Bezug and die Arbeitslosenquote berucksichtigt. In Bremerhaven wurde ein vergleichbares 

System etabliert. Diese Indices dienen als Steuerungsinstrument zur Zuweisung der zusatzlichen 

Personalressourcen. Um den Anforderungen zu entsprechen, dass z. B. herausfordernde (Lebens-) 

Lagen im Rahmen der Personalausstattung besonders berucksichtigt werden (S. 25), sollen 03-

Gruppen in Indexlagen auch zuUnftig mit Mitteln ausgestattet werden, die eine Verbesserung des 

Personalschlussels um 0,35 Beschaftigungsvolumen ermoglichen. Grundlage fur die Ressourcen-

steuerung ist der Kita-Sozialindex. Das Land soll zur Erreichung des Handlungsziels je 03-Ganz-

tagsgruppe in sozial herausfordernden Lagen 0,35 Vollzeitaquivalente zusatzlich finanzieren. Die 

dafur erforderlichen Mittel werden den Stadtgemeinden per Zuweisung zugewendet. Die Zuwen-

dung an die Trager erfolgt anschliegend durch die Stadtgemeinden aufgrund der in einer Landes-

forderrichtlinie definierten Kriterien. 

Bislang wurden in der Stadtgemeinde Bremerhaven.84 and in der Stadtgemeinde Bremen rund 

320 Gruppen mit dienen zusatzlichen Personalressourcen ausgestattet. Durch die Neuberechnung 

des Indexes im Jahr 2024 fur die Stadtgemeinde Bremen wurde deutlich, dass die 2019 entwickelte 

Systematik bestehende Belastungslagen nicht mehr hinreichend abbildet. Es wird im Forderzeit-

raum 2025/26 entsprechend eine Gberarbeitung der Indexsystematik angestrebt, um die iiber-

proportionale Zunahme von Platzen in sozial benachteiligten Quartieren besser abzubilden. Um 

in der Zeit der Gberarbeitung bestehende Belastungslagen weiterhin zu beri:icksichtigen, wird die 

Finanzierung analog zur bisherigen Ausstattung fur landesweit rund 400 Gruppen fortgesetzt. 

Eine Erhohung der zu beriicksichtigenden Kindertageseinrichtungen wird in der Folge angestrebt. 

Im Zeitraum der Gberarbeitung sollen weiterhin insgesamt 400 Gruppen im Land Bremen finan-

ziert werden. 

Die Magnahme ist derzeit unbefristet angelegt. 

cc) Meilensteine 

Die Verbesserung des Personalschlussels in Kitas in benachteiligten Stadtteilen wird auf Grund-

lage eines Kita-Sozialindex in beiden Stadtgemeinden and per Zuwendung umgesetzt. Die Syste-

matik der Mittelzuweisung soll in der Stadtgemeinde Bremen iiberarbeitet werden. 
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2019: Etablierung eines Kita-Sozialindex bzw. eines vergleichbaren Index in beiden Stadt-

gemeinden 

• Seit deco Kita-Jahr 2020/2021: Zuwendung der Mittel an die Stadtgemeinden and Weiter-

gabe von den Stadtgemeinden an die Trager - ab 2023 aufgrund einer Forderrichtlinie pro 

Haushaltsjahr 

2024: Aktualisierung des Kita-Sozialindex in der Stadtgemeinde Bremen aufgrund aktuali-

sierter Daten 

2025: Inkrafttreten des i:iberarbeiteten Kita-Sozialindex in der Stadtgemeinde Bremen, Ober-

arbeitung der bestehenden Kita-Sozialindex-Systematik 

• Jahrlich (3. Quartal) im Rahmen der Verwendungsnachweisprufung: Erhebung des durch-

schnittlichen Personalaufwandes pro Gruppe 

dd) Kriterien zur Messung der Fortschritte 

Kriterien zur Messung der Fortschritte bei den Handlungszielen' 
• Anzahl der profitierenden Gruppen - Zielwert: 400 Gruppen 

• Quote der sogenannten Index-Einrichtungen 

Kriterien zur Messung des Beitrags zur Herstellung bundesweit gleichwertiger, fachlich aner- 
kannter qualitativer Standards 

Das folgende Kriterium kann Fortschritte beim Standard „Personal-Kind-Schlussel" dokumentieren: 

• Personal-Kind-Schlussel (amtliche Kinder- and Jugendhilfestatistik) 

Handlungsfeld 3 - Gewinnung and Sicherung qualifizierter Fachkrafte 

Maf3nahme 2 - Erganzende Qualifizierungsmagnahmen 

❑X Fortgesetzte Magnahme ❑ Neue Magnahme 

aa) Handlungsziele and Beitrag der Magnahme zur Herstellung bundesweit gleichwertiger, fachlich 

anerkannter qualitativer Standards 

Die Zielverfolgung der Gewinnung weiterer sozialpadagogischer Fachkrafte erfolgt auf drei Ebe-

nen, die sich gr6gtenteils iiberschneiden: Zum einen wurden in den vergangenen Jahren berufli- 

the Quereinstiegsformate erfolgreich etabliert. Zielgruppe bilden hier sowohl einschlagig vorqua-

lifizierte Personen (z. B. Studium mit Haupt- oder Nebenfach Padagogik, Ausbildung im Bereich 

Im Folgenden werden die Kriterien zur Messung der Fortschritte bei der Weiterentwicklung der Quolitdt and Verbesserung der 

Teilhabe in der Kindertagesbetreuung noch § 3 Abs. 4 KiQuTG differenziert dorgestellt: Kriterien zur Messung von Fortschritten bei 

den Handlungszielen sowie Kriterien zur Messung des Beitrogs zur Herstellung bundesweit gleichwertiger, fochlich onerkonnter 

qualitativer Standards. 
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Ergotherapie, Logopadie u. a.) aus dem Inland als auch aus deco Ausland. Zum anderen wurde die 

Option einer Weiterqualifizierung fur bereits mehrjahrig im Bereich der Kindertagesbetreuung ta-

tige Personen mit einer sozialpadagogischen Erstausbildung derart ausgebaut, dass eine Weiterbil-

dung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher:in berufsbegleitend and ohne finanzielle Einbugen 

erfolgen kann. Der Ausbau der berufsbegleitenden Ausbildung fur bereits mehrjahrig tatige Per-

sonen im Bereich der Kindertagesbetreuung leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung sowie 

zur Erhohung des Qualifikationsniveaus in Kita-Teams. Dies schlie9t an das Handlungsziel 2 des 

Berichts der Arbeitsgruppe Fruhe Bildung an (S. 26ff). Daruber hinaus wird die Ausbildungsquali-

tat durch Anleiterfortbildungen sichergestellt. 

Der Bedarf an sozialpadagogisch qualifiziertem Personal ist im Land Bremen sowie in den west-

deutschen Landern generell weiterhin hoch. Dies resultiert sowohl aus dem kontinuierlichen Aus-

bau von Betreuungsplatzen Bowie den zunehmend herausfordernden Lebenslagen der zu betreu-

enden Kinder, durch die auch die Anforderungen an das betreuende Personal steigen (vgl. den 

Bericht der Arbeitsgruppe Fruhe Bildung S. 24ff). 

Um these Bedarfsliicke unter Beibehaltung gleichwertiger, fachlich anerkannter qualitativer Stan-

dards zu schliegen, gilt es, zusatzliches Personal zu gewinnen and kurzfristig fur den Einsatz in 

Einrichtungen der Kindertagesbetreuung zu qualifizieren (z.B. durch Quereinstiegsprogramme) 

and gleichzeitig die Nachfrage der „klassischen" Aus- and Weiterbildungswege zu sichern bzw. zu 

steigern (z. B. durch finanzielle Anreizstrukturen sowie berufsbegleitende Angebote ohne finan-

zielle Einbugen), um das Qualifikationsniveau zu sichern bzw. zu starken (z. B. durch eine qualitativ 

hochwertige Praxisanleitung wahrend der Aus- and Weiterbildung). 

Vor diesem Hintergrund erfolgt die Zielverfolgung im Bereich der erganzenden Masnahmen zur 

Gewinnung and Sicherung sozialpadagogischer Fachkrafte auf drei Ebenen: 

Auf der Ebene der Anwerbung bzw. Gewinnung zukiinftiger Fachkrafte (A) wurde die finanzielle 

Anreizstruktur durch zweckgebundene Pauschalleistungen (MaRnahme 2.1) ausgebaut. Diese Bo-

wie weitere zur Verfugung stehende Fordermoglichkeiten werden zielgerichtet beworben fiber die 

Informationskampagne „Mach dein Ding" (MaRnahme 2.2), die dariiber hinaus auch Informatio-

nen uber alle bestehenden Aus- and Weiterbildungsformate enthalt bzw. enthalten Boll. 

Auf der Qualifizierungsebene (B) wurden durch den Einsatz von KiQuTG-Mitteln bereits in den 

vergangenen Jahren berufliche Quereinstiegsformate erfolgreich etabliert. Zielgruppe bilden hier 

sowohl einschlagig vorqualifizierte Personen (z. B. durch den Abschluss eines Studiums oder einer 

Ausbildung in einem fachnahen Bereich bzw. mit einem fachlichen Bezug) aus dem Inland (Mag-

nahme 2.3) als auch aus demAusland (Magnahme 2.4). Des Weiterenwurde einAngebot entwickelt, 

das bereits mehrjahrig im Bereich der Kindertagesbetreuung tatigen Personen eine Weiterbildung 

zum/zur staatlich anerkannten Erzieher:in (Magnahme 2.5) berufsbegleitend and ohne finanzielle 

Einbugen ermoglicht. Auf dieser Ebene rind zudem im Bereich der Gleichstellungsverfahren 

von im Ausland erworbenen AbschMssen mit in Deutschland reglementierten Sozialberufen die 
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geplanten unterstdtzenden Angebote (Magnahme 2.6) zu verorten, die zu einer Beschleunigung 

dieser beitragen sollen (z. B. durch parallel absolvierbare Integrations- and Sprachkurse). 

Auf der Ebene der erganzenden Qualitatssicherung wahrend der Ausbildung (C) wird ein neues 

modularisiertes Fortbildungsprogramm fur Praxisanleitungen (MaRnahme 2.7) entwickelt, das 

einen wichtigen Beitrag fur den Kompetenzerwerb von Auszubildenden and Studierenden in den 

Kindertageseinrichtungen leistet and dariiber hinaus Ausbildungsabbrtichen entgegenwirken soll. 

Die einzelnen Teilmagnahmen in der Magnahme „Ergdnzende Qualifizierungsmagnahmen" 

tragen zur Erreichung verschiedener von der AG Frdhe Bildung empfohlener Standards bei: Die 

MaRnahmen 2.1 „Pauschalleistungen fdr Mobilitat and Digitalisierung" and 2.2. Informations-

kampagne „Mach dein Ding" leisten einen Beitrag zur Fachkraftegewinnung als Grundlage perso-

nalrelevanter Standards insgesamt,. indem einerseits die finanzielle Anreizstruktur f& die sozial-

padagogische Erstausbildung gestarkt wird (Magnahme 2.1) and andererseits these bestehende 

attraktive Fordermoglichkeit - neben einer generellen positiven Darstellung der Ausbildungs-

und Qualifizierungsmoglichkeiten sowie der Arbeitsmarktperspektiven in der friihkindlichen 

Bildung - im Rahmen der Informationskampagne magnahmenbezogen and zielgruppengerecht 

beworben wird (Magnahme 2.2). 

Die Magnahme 2.3 „Quereinstiegs-Programm" leistet ebenfalls einen Beitrag zur Fachkraftege-

winnung als Grundlage personalrelevanter Standards insgesamt, indem sie einschlagig vorqualifi-

zierten Personen (z. B. Hochschulabschluss mit Haupt- oder Nebenfach Padagogik, Logopad:innen, 

Kunsttherapeut:innen, sozialpadagogische Assistent:innen u. v. m.) im Rahmen einer zwolfmona-

tigen berufsbegleitenden Magnahme zur Gruppenleitung in Kindertageseinrichtungen qualifi-

ziert. Um den Teilnehmenden dieser Magnahme perspektivisch den Abschluss des nachsthohe-

ren Regelberufes zu ermoglichen (staatlich anerkannte:r Erzieher:in), werden aktuell verkdrzte 

Einstiege in die fachschulische Regelausbildung geprdit, bei denen die Qualifizierung durch das 

„Quereinstiegs-Programm" berilcksichtigt werden kann. 

Die Magnahme 2.4 „Integrative Qualifizierung in sozialpadagogische Arbeitsfelder (IQsA)" leistet 

einen Beitrag zur Fachkraftegewinnung als Grundlage personalrelevanter Standards insgesamt, 

da durch die Magnahme zugewanderte Menschen mit einem padagogischen Universitats- oder 

Fachhochschulabschluss, der jedoch keine Chance auf Gleichstellung mit einem reglementierten 

Sozialberuf birgt, im Rahmen einer achtmonatigen, berufsbegleitenden, praxisintegrierten Mag-

nahme zur Gruppenleitung in Kindertageseinrichtungen qualifiziert werden. 

Die MaRnahme 2.5 „Qualifizierung on the Job (Erzieher:in)" leistet einen wichtigen Beitrag zum 

empfohlenen Standard „Qualifikation Kita-Personal" der AG Fruhe Bildung. Der Standard siehtvor, 

dass in einem ersten Schritt 72,5 Prozent des padagogisch tatigen Personals, orientiert am bundes-

weiten Mittelwert (Stand 1.1.2022), eine Ausbildung zur*m staatlich an.erkannten Erzieher*in, ein 

einschlagiges (Fach-)Hochschulstudium oder eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen haben 

soll. Die Magnahme 2.5 „Qualifizierung on the Job" tragt zur Erreichung des Standards bei, indem 
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sie Starke finanzielle Anreize fur Personen mit einem ersten einschlagigen sozialpadagogischen 

Abschluss schafft, die sich bereits in Anstellung bei einem Trager der Kindertagesbetreuung be-

finden and sich berufsbegleitend zum/zur Erzieher:in weiterqualifizieren wollen. 

Die MaRnahme 2.6 „Modulare Qualifizierungsmagnahmen im Rahmen des Verfahrens der Gleich-

wertigkeitsprufung auslandischer Abschlusse" leistet - analog der Magnahme 2.5 - ebenfalls 

einen Beitrag zum empfohlenen Standard „Qualifikation Kita-Personal" der AG Fr-dhe Bildung, 

indem Personen durch optimierte Verfahren der Gleichwertigkeitsprufung von im Ausland er-

worbenen AbschRissen (Erzieher:in, Heilerziehungspfleger:in, Sozialarbeiter:in/Sozialpadagog:in, 

Elementarpadagog:in) ein beschleunigter Zugang zum Arbeitsfeld der friihkindlichen Bildung er-

moglicht wird. 

Die MaRnahme 2.7 „Modulares Fortbildungsangebot zur Praxisanleitung" leistet einen Beitrag 

zum Standard Praxisanleitung. Der Standard sieht vor, class je Person in Ausbildung oder Querein-

stieg ein Zeitkontingent von zwei Stunden pro Woche fur Praxisanleitung zur Verfugung stehen 

soll. Die anleitende Fachkraft soll fiber eine spezifische Qualifizierung fur die Praxisanleiturg ver-

filgen. Die hier beschriebene MaRnahme tragt zur Erreichung dieses Standards bei, indem durch 

die Qualifizierung zur Praxisanleitung der Kompetenzerwerb von Auszubildenden and Studieren-

den in den Kindertageseinrichtungen gewahrleistet wird and damit ein wesentlicher Beitrag zur 

Qualitatssicherung in der Ausbildung geleistet and gleichzeitig Ausbildungsabbriichen entgegen-

gewirkt wird. 

bb) Konkrete MaRnahme 

Grundsatzlich werden die im Rahmen der bisherigen KiQuTG-Mittel entwickelten and erfolgreich 

implementierten Magnahmen zur Gewinnung sozialpadagogischer Fachkrafte fortgesetzt (Mag-

nahmen 2.1 bis 2.5). Fur die anstehende KiQuTG-Forderperiode werden die fortzusetzenden Mag-

nahmen um drei neue Magnahmen erganzt (Magnahmen 2.6 bis 2.8). Im Einzelnen: 

Magnahme 2.1(fortgesetzt): Pauschalleistungen fur Mobilitat and Digitalisierung 
.Um die Attraktivierung sozialpadagogischer Aus- and Weiterbildungsformate durch finanzielle 

Unterstutzungsangebote zu starken, wurden im Rahmen des Handlungsfeldes 3 zum Schuljahr 

2021/2022 erstmalig durch die senatorische Behorde zwei sogenannte Pauschalleistungen fur 

Fachschuleninnen in der Weiterbildung zum/zur Erzieher:in angeboten. Es handelt sich hierbei 

um eine Mobilitatspauschale in Hohe von 600 Euro and eine Digitalisierungspauschale in Hohe 

von 900 Euro, die jeweils jahrlich beantragt and anrechnungsfrei zum BAf6G gezahlt werden. Die 

Beantragung durch die antragsberechtigten FachschWeninnen bei der senatorischen Behorde so-

wie die Bescheiderstellung durch die senatorische Behorde erfolgen gemdR der entsprechenden 

Forderrichtlinie. 
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In den bereits erfolgten dreiAntragsjahren (Schuljahr 2021/22, 2022/23 and 2024/25) wurde dieses 

Angebot von jeweils iffier 90 Prozent aller Antragsberechtigten in Anspruch genommen. 

Angesichts dieses Erfolgs wurde der Kreis der Empfangsberechtigten zum Schuljahr 2023/24 um 

die Schuler:innen in der Erstausbildung (Sozialpadagogische Assistenz and Heilpflege) ausgewei-

tet. Dieser Zielgruppe steht bislang lediglich das elternabhangige Schiiler:innen-BAfoG zur Ver-

fi.igung, das deutlich geringer ausfallt als das in der Weiterbildung zur Verftigung stehende Auf-

stiegs-BAfoG. Zudem hat die Ausweitung zum Ziel, eine Ungleichbehandlung der angehenden 

sozialpadagogischen Fachkrafte zu verringern. 

Vor deco Hintergrund reduzierter zur Verhigung stehender Mittel im Handlungsfeld 3 wurde ent-

schieden, ab dem Schuljahr 2025/26 den Kreis der Empfangsberechtigten auf Personen in den 

sozialpadagogischen Erstausbildungen (Sozialassistenz, Sozialpadagogischen Assistenz and Kin- 

derpflege) an den offentlichen Fachschulen einzuschranken, zumal den Fachschiiler:innen in der 

sozialpadagogischen Weiterbildung das eltern- and erfolgsunabhangige Aufstiegs-BAfoG zur Ver-

fiigung steht. 

MaRnahme 2.2 (fortgesetzt): Informationskampagne „Mach dein Ding" 

Durch die 2021 entwickelte, zielgruppenorientierte digitale Kampagne „Mach dein Ding" wird ge-

zielt uber sowohl die Pauschalleistungen als auch weitere Unterstutzungsangebote wie z.B. das 

Aufstiegs-BAfoG kontinuierlich informiert. Des Weiteren werden die Vorzuge and Vorteile der 

sozialpadagogischen Aus- and Weiterbildungsformate dargestellt and seit 2023 auch die Erst-

ausbildungen beworben. 2023 wurden daruber hinaus ein Imagefilm sowie kurze Teaser-Filme 

produziert, in denen „echte Erzieher:innen" uber ihren Werdegang, ihre Motivation sowie neue 

Entwicklungen in der Weiterbildung berichten. Zudem wurde im Jahr 2023 damit begonnen, in 

den kampagnenzugehorigen Social-Media-Kanalen auf Instagram and Facebook Personen im An-

schluss an ihr bestandenes Kolloquium zur staatlichen Anerkennung zu portraitieren. Die Einbin-

dung realer Bremer Absolvent:innen and Fachkrafte dient neben der Informationsvermittlung 

insbesondere auch der Starkung and Wertschatzung gegeniiber dem sozialpadagogischen Perso-

nal, indem es durch these MaRnahmen sichtbar wird and die verschiedenen Motivationen and 

Anforderungen authentisch abgebildet werden. 

Die Informationskampagne ist unbefristet angelegt and loll auch in den Folgejahren uber beste-

hende sowie neue Magnahmen and Entwicklungen im Bereich der sozialpadagogischen Aus- and 

Weiterbildungswege umfassend informieren. 

MaRnahme 2.3 (fortgesetzt): „Quereinstiegs-Programm" (inlandische Vorqualifikation) 

In diesem seit 2020 angebotenen Programm werden in Deutschland einschlagig vorqualifizierte 

Personen innerhalb von neun Monaten derart weiterqualifiziert, dass sie nach erfolgreicher Ab-

schlusspriifung, als Gruppenleitung in einer Kindertageseinrichtung eingesetzt werden konnen. 

Da wahrend der Weiterqualifizierung bereits der Einsatz in einer Einrichtung erfolgt, ist these 

MaRnahme an der Schnittstelle zwischen Quereinstieg and berufsbegleitender Qualifizierung zu 
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verorten. Sie ist geeignet fur Menschen, die bereits eine einschlagige Vorbildung aufgrund einer 

fachnahen Berufsausbildung oder eines Studiums im sozialen bzw. padagogischen Bereich haben. 

Grundsatzlich steht dieser Zielgruppe auch die Absolvierung der Externenpriifung zur staatlichen 

Anerkennung offen. 

Das „Quereinstiegsprogramm" ist auf ein bis zwei Durchgange pro Jahr mit je maximal 24 Teil-

nehmenden angelegt. Kindertageseinrichtungen melden geeignete Bewerber:innen an die sena-

torische Behorde, durch die die formale Eignung gepriift wird. Die Qualifizierung erfolgt durch das 

Paritatische Bildungswerk Bremen, einen privaten Bildungstrager. 

MaRnahme 2.4 (fortgesetzt): „Integrative Qualifizierung in sozialpadagogische Arbeitsfelder 

(IQsA)" (auslAndische Vorqualifikation) 

Analog zu dem „Quereinstiegs-Programm" wurde im Jahr 2023 die „Integrative Qualifizierung in 

sozialpddagogische Arbeitsfelder (IQsA)" entwickelt, Sie richtet sich gezielt an Personen, die iffier 

im Ausland erlangte padagogische Qualifizierungen and/oder einschlagige Berufserfahrungen 

verfiigen, jedoch keine Aussicht auf Anerkennung gemdS dem Bremischen Berufsqualifikations-

feststellungsgesetz (BremBQfG) haben. Auch bei dieser Magnahme erfolgt die Qualifizierung zur 

Gruppenleitung tatigkeitsbegleitend in bremischen Kindertageseinrichtungen. Ober die Verbin-

dung (fach)sprachlicher and fachlicher Qualifizierungen mit gleichzeitig erfolgender praktischer 

Tatigkeit in einem sozialpadagogischen Arbeitsfeld wird der qualifizierte Einsatz in sozialpadago-

gischen Arbeitsfeldern innerhalb von 12 Monaten erreicht. 

Anders als im „Quereinstiegs-Programm" werden die Teilnehmenden wahrend der Qualifizierung 

nicht auf den Personalschliissel angerechnet, weswegen gemdR der entsprechenden Forderricht-

linie neben den Schulkosten auch die Vergutungskosten aus KiQuTG-Mitteln finanziert werden. 

Bis zum 31.12.2025 ist noch eine erganzende Teilfinanzierung i.iber das IQ-Teilprojekt „Brucken-

magnahme fiir zugewanderte Padagog:innen" im bundesweiten Forderprogramm „Integration 

durch Qualifizierung (IQ)" mogliche. 

Die MaRnahme soll mit einem Durchgang pro Kalenderjahr fortgesetzt werden. Die Zahl der Teil-

nehmenden ist auf 14 pro Durchgang begrenzt; die Qualifizierung erfolgt durch das Paritatische 

Bildungswerk Bremen. 

MaRnahme 2.5 (fortgesetzt): „Qualifizierung on the Job (Erzieher:in)" 

Als eine Magnahme an der Schnittstelle zwischen Personalentwicklung and Personalgewinnung 

wurde im Jahr 2022 das berufsbegleitende Programm „Qualifizierung on the Job (Erzieher:in)" 

entwickelt and gestartet. Die Zielgruppe bilden Menschen, die bereits mehrjahrig in ihrem Beruf 

(z. B. Sozialassistenz, Sozialpadagogische Assistenz and Kinderpfleger:in) in Tageseinrichtungen im 

e Dos Fdrderprogramms „IQ -Integration durch Quolifizierung" wird Burch dos Bundesministerium ftirArbeit and Sozioles and die 

Europdische Union uber den Europdischen Soziolfonds Plus (ESF Plus) gefdrdert. 
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Land Bremen tatig rind. Ihnen wird im Rahmen dieser MaRnahme ermoglicht, sich bei anteiligem 

Lohnausgleich and gleichzeitiger Obernahme der Schulkosten berufsbegleitend zum/zur Erzie-

her:in weiterzubilden. 

Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgt fiber die Tageseinrichtungen bzw. Trager, bei denen die 

Teilnehmenden bereits mehrjdhrig beschditigt sind and werden der senatorischen Behorde ge-

meldet. Es steht den Tageseinrichtungen/Teilnehmenden frei, bei welchem Bildungstrager sie sich 

fur die berufsbegleitende Weiterbildung zum/zur Erzieher:in anmelden. 

Das Programm startete als Landesmagnahme 2022 mit 51 Teilnehmenden. 2023 starteten 25 Per-

sonen das Programm and 2024 waren es 28 Personen. 

Aufgrund des erwarteten and auch entsprechend eingetretenen Abschopfungseffekts sowie die 

Reduktion der insgesamt zur Verfugung stehenden Mittel, ist fur das Jahr 2025 ein Durchgang mit 

elf Teilnehmenden fur die Stadtgemeinde Bremen and drei Teilnehmenden fur die Stadtgemeinde 

Bremerhaven vorgesehen. 

Magnahme 2.6 (NEU): „Modulare QualifizierungsmaiKnahmen im Rahmen des Verfahrens der 

Gleichwertigkeitsprufung auslandischer Abschlusse" 

Im Zusammenhang mit der Gewinnung sozialpadagogischer Fachkrafte wurde der Prozess zur 

Gleichstellung von im Ausland erworbenen Abschlssen mit reglementierten Sozialberufen 

(Erzieher:in, Heilerziehungspfleger:in, Sozialarbeiter:in/Sozialpddagog:in, Elementarpadagog:in) 

uberprtift and eine ,,Bremische Verordnung fiber die staatliche Anerkennung von im Ausland er-

worbener reglementierter Sozialberufe (BremSobAnV)" durch die Senatorin fur Kinder and Bil-

dung erarbeitet. Durch these neue Verordnung werden die Gleichstellungsverfahren beschleunigt, 

vereinfacht sowie die alternative Option einer Eignungsprufung angeboten. 

Betroffen von einer Verschlankung and Optimierung des Gleichstellungsverfahrens von im Aus-

land erworbenen Abschlussen mit reglementierten Sozialberufen sind einschlagig ausgebildete 

Fachkrafte mit einem im Ausland erworbenen Abschluss and deco Wunsch, auf dem Bremer Ar-

beitsmarkt gemdR ihrer Qualifikation eingesetzt zu werden. 

Um dariiber hinaus die somit zur Verfugung stehenden Verfahren der Erlangung der Gleichwer-

tigkeit zu beschleunigen, werden neu „Modulare Qualifizierungsmasnahmen im Rahmen des Ver-

fahrens der Gleichwertigkeitsprufung auslandischer Abschlusse" angeboten. 

Fur die Zielgruppe sollen somit Moglichkeiten einer tdtigkeitsbegleitenden Integrationsbeglei-

tung, praxisbegleitender Veranstaltungen sowie (fur die Berufsgruppe der Sozialarbeiter:innen) 

.vorgeschalteter C1-Sprachkurse gegeben werden. Diese Bausteine konnen parallel absolviert wer-

den, wodurch sich die Verfahren in ihrer Gesamtdauer beschleunigen. 
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In diesen modularen Qualifizierungsmagnahmen geht perspektivisch das bisherige and 15 Mo-

nate umfassende Programm zur „Gewinnung sozialpddagogischer Fachkrdite aus Spanien" auf, 

das in den vergangenen Jahren zundchst vollstdndig Ober KiQuTG-Mittel finanziert wurde, bevor 

die Agentur fur Arbeit Ende 2023 die Vergutungskosten Obernahm. In der Stadtgemeinde Bremer-

haven ist im Fruhjahr 2025 noch ein Durchgang des Programms zur „Gewinnung sozialpddagogi-

scher Fachkrdite aus Spanien" mit 15 Teilnehmenden gestartet. 

MaRnahme 2.7 (NEU): „Modulares Fortbildungsangebot zur Praxisanleitung" 

Als weitere neue MaRnahme ist die Entwicklung eines differenzierten modularen Fortbildungs-

angebotes fur Praxisanleitungen geplant. Ziel ist die Bereitstellung eines passgenauen and ziel-

gerichteten Fortbildungsangebotes fur Praxisanleitende, um den unterschiedlichen Fachkrditen 

im Berufspraktikum bzw. alien Quereinsteigenden eine bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige 

Praxisanleitung (bzw. Begleitung) in ihren Praxiseinrichtungen zu ermoglichen. 

cc) Meilensteine 

Im Folgenden werden die jeweiligen Meilensteine nach Magnahme unterschieden dargestellt: 

Magnahme 2.1 (fortgesetzt): „Pauschalleistungen" 

• bis Juni 2025: Aktualisierung der entsprechenden Richtlinie 

• September/Oktober: Antragstellung (online) 

• Dezember 2025: Bescheiderteilung and Auszahlung 

Maf&nahme 2.2 (fortgesetzt): Informationskampagne „Mach dein Ding" 

• Winter 2025: Ende des Vergabeverfahrens 

• Fruhjahr 2026: Umsetzung eines Verbreitungskonzeptes zur digitalen and analogen Bewer-

bung der Kampagne 

Maf&nahme 2.3 (fortgesetzt): „Quereinstiegs-Programm" (inlandische Vorqualifikation) 

• Fruhjahr 2026: Start Durchgang mit 24 Teilnehmenden (Ende 2026) 

• Verldngerung der Rechtsgrundlage („Eckpunktevereinbarung") 

• Herbst 2026: Start Durchgang mit 24 Teilnehmenden (Ende Sommer 2027) 

Maflnahme 2.4 (fortgesetzt): „Integrative Qualifizierung in sozialpadagogische Arbeitsfelder 

(IQsA)" 

• Fruhjahr 2025: Aktualisierung der entsprechenden Forderrichtlinie 

• Fruhjahr 2025: Antragstellung and Zulassung (Bescheidung) 

Fruhjahr 2025: Start Durchgang mit 14 Teilnehmenden (Ende Fruhjahr 2026) 

• Sommer 2025: Mittelabruf 

• Winter 2025/26: Verwendungsnachweisprufung 

• Fruhjahr 2026: Antragstellung and Zulassung (Bescheidung) 
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• Fruhjahr 2026: Start Durchgang mit 14 Teilnehmenden (Ende Fruhjahr 2027) 

• Sommer 2026: Mittelabruf 

• Winter 2026/27: Verwendungsnachweisprufung 

Maf&nahme 2.5 (fortgesetzt): „Qualifizierung on the Job (Erzieher:in)" 

• Sommer 2025: Aktualisierung der entsprechenden Fbrderrichtlinie 

• Sommer 2025: Antragstellung and Zulassung (Bescheidung) 

Magnahme 2.6 (NEU): „Modulare Qualifizierungsmaf&nahme im Rahmen des Verfahrens der 

Gleichwertigkeitsprufung auslandischerAbschliisse" 

• Fruhjahr 2025: Veroffentlichung der neuen Verordnung (BremSobAnV) 

• Fruhjahr 2025: Start Durchgang „Gewinnung von Fachkraften aus Spanien" mit 15 Teilneh-

menden (Ende Fr(ihjahr/Sommer 2026) 

• 2025: Start des modularenAngebots zur Beschleunigung der Erlangung der Gleichwertigkeit 

Magnahme 2.7 (NEU): „Modulares Fortbildungsangebot zur Praxisanleitung" 

• Fruhjahr 2025: Abschluss der konzeptionellen Entwicklung 

• Sommer 2025: Start des modularenAngebots zur Fortbildung von Praxisanleitungen 

dd) Kriterien zur Messung der Fortschritte 

Kriterien zur Messung der Fortschritte bei den Handlungszielen 

Fortschritt and Erfolg der aufgefi.ihrten Magnahmen zur Gewinnung and Sicherung sozialpada- 

gogischer Fachkrafte werden wie folgt bemessen: 

• Magnahme 2.1: die voraussichtliche Anzahl der Antragsberechtigten - Zielwert: 309 Antrag-

stellungen pro Kalenderjahr 

• Magnahme 2.2: Erfolgsprufung durch die unterschiedlichen Reports (bzgl. Clicks etc.) 

• Magnahmen 2.3 bis IT Zahl der jeweils Teilnehmenden („neue TN") sowie die Zahl der 

Absolvent:innen („Absoly") - Zielwert: 1.394 neue Teilnehmende9, 1.411 Absolvent:innen10  

Als Bemessungsgrundlage dienen folgende Zahlen, die auch die Grundlage fur die Kosten-

kalkulation bilden, wobei in der Zahl der Absolvent:innen auch die Teilnehmenden bereits 

laufender Durchgange einbezogen rind. 

Magnahme IT Anzahl an durchgefuhrten spezifischen Fortbildungen zur Praxisanleitung 

2025 and 2026 

' Zeitraum 2025-2026 insgesamt. 

10  Absolvent:innen, deren Teilnahme an den Mof3nohmen teilweise bereits vor 2025 begann. 
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Nr. Magnahmen/Jahr 2025 2026 

neue TN Absolv. neue TN Absolv. 

2.3 Quereinstiegs-Programm 0 14 48 0 

2.4 IQsA 14 20 14 14 

2.5 Qualifizierung on the Job 

(Erzieher:innen) 

14 31 14 28 

2.6 Modulare Qualifizierungs- 

magnahmen i. R. d. 

Gleichwertigkeitsprufung 

72 36 72 108 

2.7 Modulares Fortbildungs- 

angebot Praxisanleitung 

580 580 580 580 

Gesamt 680 681 714 730 

Kriterien zur Messung des Beitrags zur Herstellung bundesweit gleichwertiger, fachlich aner-
kannter qualitativer Standards 
Das folgende Kriterium kann naherungsweise Fortschritte beim Standard „Qualifikation Kita-Per-

sonal" dokumentieren (Magnahmen 2.5,2.7): 

• Anteil des padagogischen Personals mit mindestens einem einschlagigen Fachschulabschluss 

in Tageseinrichtungen (amtliche Kinder- and Jugendhilfe-Statistik) 

Die folgenden Kriterien konnen naherungsweise Fortschritte beim Standard „Praxisanleitung" 

dokumentieren (Magnahme 2.8): 

Zusagequote fur Fortbildungsanfragen 2025 and 2026 

• Anteil der padagogischen Fachkrafte, die in den letzten zwolf Monaten an Fortbildungen zum 

Thema Praxisanleitung teilgenommen haben, Fortbildungsumfang in Tagen (ERiK) 

Das folgende Kriterium kann naherungsweise Fortschritte bei der Fachkraftegewinnung als 

Grundlage personalrelevanter Standards dokumentieren (Magnahmen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.6,2.7): 

• Anzahl Tatige in Kindertageseinrichtungen, davon Anzahl padagogisch Tatige in Kindertages-

einrichtungen (amtliche KJH-Statistik) 
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Handlungsfeld 5 — Forderung bedarfsgerechter, ausgewogener and nachhaltiger Verpflegung 
and ausreichender Bewegung 
Maf&nahme 3 — Friihstiicksangebot in Indexeinrichtungen 

❑X Fortgesetzte Magnahme ❑ Neue Magnahme 

aa) Handlungsziele and Beitrag der MaRnahme zur Herstellung bundesweit gleichwertiger, fachlich 

anerkannter qualitativer Standards 

Es besteht weiterhin das Ziel, die gesundheitsforderliche Gestaltung der Angebote der Kinderta-

gesbetreuung im Bereich Ernahrung mit der landesweiten Fortsetzung eines Frfihstficksangebotes 

in den Kitas zu starken and so die Chancen ffir ein gesundes Aufwachsen and Teilhabe aller Kinder 

im Land Bremen anzugleichen and insgesamt zu erhohen. Um den Anforderungen des Standards 

„Gesunde Verpflegung" (S. 48), der vorsieht, dass in Kindertageseinrichtungen and Kindertages-

pflege ffir Kinder eine gesunde and abwechslungsreiche Verpflegung nach anerkannten Qualitats-

standards bereitgestellt werden soll, zu entsprechen, wird der Fokus ab 1.8.2025 daraufgelegt, fur 

Kinder in besonders belasteten Lagen an 5 Tagen in der Woche ein Friihstiick nach DGE-Standard 

anzubieten. DGE-Standards sind bundeseinheitlich and vielen Kindertageseinrichtungen im Land 

Bremen bekannt, die bisher fiber die Forderrichtlinie im KiQuTG Fruhstuck angeboten haben. Ge-

rade bei Kindern aus belasteten Quartieren ist die Finanzierung eines ausgewogenen Frfihstiicks 

durch die Eltern nicht selbstverstandlich leistbar. Um hier zur Chancengleichheit beizutragen, soll 

sichergestellt werden, dass alle Kinder an allen Tagen mit einern gesunden Fruhstuck in den KiTa-

Tag starten konnen. 

Dariiber hinaus ist zu erwarten, dass die Bereitstellung von Informationen zu DGE-Standards das 

ernahrungsbezogene Wissen der Mitarbeitenden in den Kindertageseinrichtungen insgesamt er-

hoht. So kann die MaRnahme neben deco Fruhstuck auch die generelle Qualitat der Ernahrung in 

der Einrichtung positiv beeinflussen. 

bb) Konkrete MaRnahme 

Die Forderung eines landesweiten Fruhstucksangebotes soll noch bis zum Ende des Kitajahres 

2024/25 erfolgen. Anschliegend ist eine Umsteuerung aufgrund der Preisentwicklung and fehlen-

den Mitteldynamisierung dahingehend notwendig, dass ab dem 01.08.2025 in der Stadtgemeinde 

Bremen ausschlieglich Kindertageseinrichtungen in sogenannten Index-Lagen Mittel fur ein 

Fruhstuck an allen Offnungstagen der Einrichtung erhalten. In der Stadtgemeinde Bremerhaven 

sollen alle Kinder, die Leistungen nach dem Bildungs- and Teilhabepaket erhalten, ein kostenfreies 

Fruhstucksangebot erhalten. Um dabei insbesondere auch auf eine gesunde Ernahrung hinzuwir-

ken, Boll das Friihstiick DGE-Standards entsprechen. Mit diesen Standards wird sichergestellt, dass 

das Fruhstiick ausgewogen, vielfaltig and ansprechend ist. Da innerhalb der DGE-Standards auch 

die Entwicklung eines Verpflegungskonzepts and dessen Kommunikation mit den Eltern angeregt 
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wird, kann die Festlegung der Standards positive Impulse in die Familien hineingeben. Daruber 

hinaus wird innerhalb der DGE-Standards auch die partizipative Rolle der Kinder im Prozess der 

Friihstiicksgestaltung hervorgehoben. So kann das Interesse der Kinder fur gesunde Ernahrung 

gefordert werden. Zur Umsetzung wird den Tragern/Tageseinrichtungen das entsprechende In-

formationsmaterial im Vorfeld and nach Bedarf zur Verfugung gestellt. Entsprechend Handlungs-

feld 2 kann auch hier eine Verschiebung der Fallzahlen aufgrund der Oberarbeitung der Index-

Systematik stattfinden. 

Die Forderung erfolgt weiterhin in Form einer Pro-Platz-Pauschale. Die Verbesserung der Quali-

tat der Ernahrung in den Kitas wird durch eine Zuwendungsgewahrung an die Stadtgemeinden 

Bremen and Bremerhaven mit dem Verteilungsschhissel 82 Prozent zu 18 Prozent der Mittel in 

diesem Handlungsfeld umgesetzt. 

cc) Meilensteine 

Zur Weiterfuhrung beziehungsweise Umsteuerung des landesweiten gesunden Fruhstucks in 

Index-Lagen bzw. fur BuT-Kinder sind folgende Umsetzungsschritte geplant: 

Im Januar 2025: 	Ruckwirkende Verlangerung der bisherigen Richtlinie bis zum 31.7.2025 

Bis April 2025: 	Versenden von Informationsmaterial zu DGE-Standards and Vorstellung 

der Magnahme in derAG§78 

bis zum 31.07.2025: 	Erstellung einer Forderrichtlinie der Freien Hansestadt Bremen 

Zuwendungsbescheid an die Stadtgemeinden 

Jeweils bis zum 30.06. 

des Folgejahres: 	Einreichung der Verwendungsnachweise der Stadtgemeinden and im 

Anschluss Prufung bis Ende des jeweiligen Jahres 

dd) Kriterien zur Messung der Fortschritte 

Kriterien zur Messung von Fortschritten bei den Handlungszielen 
Fur das landesweite Fruhstucksangebot ab 1. August 2023: 

• Anzahl der profitierenden Kindertageseinrichtungen (Mittelabrufe) 

• Anzahl der Kinder in der jeweiligen Kindertagesstatte and Unterscheidung nach Kinder-

tageseinrichtungen in besonderen sozialen Lagen 

• die Quote der erreichten Kinder mit einer Betreuung mit Anspruch auf Friihstiick (von 

ca.30.000 Kindern in Kindertageseinrichtungen) 

Fdr die Weiterfuhrung ab 01.08.2025: 

• Anzahl der profitierenden Kindertageseinrichtungen in der Stadtgemeinde Bremen bzw.•der 

profitierenden Kinder in der Stadtgemeinde Bremerhaven (Mittelabrufe) 
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• Anzahl der Kinder in der jeweiligen Kindertagesstatte 

• Bestatigung der Einhaltung von DGE-Standards und der Regelmd9igkeit des Angebots an 

allen Offnungstagen der Kindertageseinrichtungen nach Verwendungsnachweis 

• die Quote der erreichten Kinder mit einer Betreuung mit Anspruch auf Fruhstuck (von ca. 

30.000 Kindern in Kindertageseinrichtungen) 

Kriterien zur Messung des Beitrags zur Herstellung bundesweit gleichwertiger, fachlich aner-
kannter qualitativer Standards 

Die folgenden Kriterien konnen naherungsweise Fortschritte beim Standard „Gesunde Verpfle-

gung" dokumentieren: 

• Vorhandensein von Qualitatsstandards fur die Verpflegung (ERiK) 

• Anteil der Kindertageseinrichtungen, die Fruhstuck anbieten (ERiK) 

Handlungsfeld 6 — Forderung der sprachlichen Bildung 
Magnahme 4 Forderung von Funktionsstellen: „Zusatzliche Fachkraft und Fachberatung 
fur Sprachforderung und -bildung" 

❑X Fortgesetzte Magnahme ❑ Neue Magnahme 

aa) Handlungsziele und Beitrag der Magnahme zur Herstellung bundesweit gleichwertiger, fachlich 

anerkannter qualitativer Standards 

Insbesondere in Hinblick auf die Herstellung bundesweit gleichwertiger fachlich anerkannter 

Standards bildet der Bereich Sprachbildung und -fbrderung einen Schwerpunkt. Im Land Bremen 

steigt noch immer die Anzahl der Kinder mit festgestelltem Sprachforderbedarf, so dass hier noch 

Handlungsbedarf besteht. Daf ir. sollen die Standards „Forderauftrag Sprache, Funktionsstellen 

Sprache und Fachberatungsschlussel Kita" abgesichert und ausgeweitet werden. 

Der Standard „Forderauftrag Sprache" sieht die Verankerung von alltagsintegrierter sprachlicher 

Bildung und erganzender Sprachforderung im Forderauftrag von Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege vor. Die hier beschriebene Magnahme leistet einen Beitrag zur Erreichung die- 

ses Standards, indem die sogenannten „Sprach-Kitas" erhalten und ausgeweitet werden. 

Der Standard Funktionsstelle Sprache sieht vor, dass Kindertageseinrichtungen mit erhohtem An-

teil an Kindern in herausfordernden Lebenslagen zusatzliche Personalressourcen im Umfang von 

mindestens 0,25 Vollzeitaquivalenten (VZA) fur die Unterstutzung der sprachlichen Bildung und 

Sprachforderung sowie zusatzlich variable Stellenanteile ab einer Einrichtungsgr6ge von 41 Kin-

dern erhalten sollen. Die hier beschriebene Magnahme leistet einen Beitrag zur Erreichung dieses 

Standards, indem Funktionsstellen mit deutlich hoherem Anteil als 0,25 VZA unabhangig von der 

Einrichtungsgr6ge eingesetzt werden. 
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Der Standard „Fachberatungsschl(.issel Kita" sieht vor, dass eine Fachberatung (1 VZA) je nach Gr6-

Re der Kindertageseinrichtungen 20-30 Kitas betreuen soll. Die hier beschriebene MaRnahme 

leistet einen Beitrag zur Erreichung diesel Standards, indem zusatzliche Fachberatungen nur fur 

den Bildungsbereich Sprache gef6rdert werden. 

Flankiert wird dieses Vorhaben durch das Wahrnehmungs- and Beobachtungsverfahren BaSik, 

welches mit Hilfe von Mitteln des KiQuTG in Bremen implementiert wurde. 

bb) Konkrete Magnahme 

Zur Zielerreichung wird zunachst die bestehende 176rderung jeder bislang im Bundesprogramm 

gef6rderten Sprach-Kita bis zum 31.07.2025 fortgefiihrt. Die gef6rderten Kindertageseinrichtun-

gen werden nach wie vor in den bestehenden Verbiinden von einer externen Fachberatung be-

gleitet. Aktuell gibt es aus dem Bundesprogramm Sprach-Kitas rund 65 Funktionsstellen (in der 

Regel 0,5 VZA) and 5 Fachberatungen (jeweils 0,5 VZA). Die Zielgruppe sind stets alle Kinder der 

gef6rderten Kitas. Die Abwicklung des Vorhabens erfolgt iiber ein Zuwendungsverfahren, inklu-

sive Antragstellung and Verwendungsnachweisprufung. 

In der Stadtgemeinde Bremen loll ab August 2025 anders als im Bundesprogramm die Ressourcen-

verteilung auf der Basis der Kinder, bei denen im Rahmen der PRIMO-Testung ein Sprachf6rder-

bedarf festgestellt wurde, erfolgen. Ziel ist es, Kindertageseinrichtungen mit mehr als 10 Kindern 

mit Sprachf6rderbedarf (getestet nach PRIMO) im Durchschnitt der letzten drei Jahre, mit Hilfe 

von Funktionsstellen zu starken. Dies betrifft insgesamt 108 Kindertageseinrichtungen in Bremen. 

Diese Kindertageseinrichtungen sollen mit 31.250 € gef6rdert werden, Kindertageseinrichtungen 

mit 25 Sprachf6rderkindern im Durchschnitt and mehr mit 62.500 C. Dies stellt eine Erh6hung 

der Pauschalen von 25 Prozent dar, da die Tarifsteigerungen seit 2014 nicht berucksichtigt wurden. 

Fur die Umsetzung wird eine F6rderrichtlinie fur die Stadtgemeinde Bremen erstellt. Die Finan-

zierung sowie die Verwendungsnachweisprufung erfolgen jahrlich. 

Mit dem gezielten Einsatz von Funktionsstellen sollen Kinder mit besonderen Einstiegshurden 

and Herausforderungen in ihrer Sprachentwicklung gezielt and systematisch gef6rdert werden. 

Hierfiir ist es notwendig, zielgruppenspezifische F6rdermodelle and Konzepte in der Praxis ein-

zufiihren and zu etablieren. Zentrale Aufgabe der zusatzlichen, im Handlungsfeld Sprache qua-

lifizierten Fachkrafte ist es, ihre Kompetenzen an das Einrichtungsteam weiterzugeben and ein 

Modell guter Praxis zu sein. Dies beinhaltet die Beratung, Begleitung and fachliche UnterstUtzung 

der Kita-Teams bei der gezielten sprachlichen Bildungsarbeit fur die jeweiligen Bedarfe and Ziel-

gruppen and bei der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den Familien. Die Aufgaben-

stellungen and Zielsetzungen sind gemeinsam mit der Einrichtungsleitung zu konkretisieren. Sie 

k6nnen je nach Bedarfslage der Einrichtung unterschiedlich sein. 
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Neben der Saule der Funktionsstellen in den Kitas soll weiterhin eine Begleitung durch eine Fach-

beratung in einer Verbundstruktur fur these Funktionsstellen/Kitas stattfinden. Diese Fachbera-

tungen werden ab August mit 40.000 € (zuvor 32.000 €) gefordert. Eine dieser Fachberatungen soll 

fur bis zu 16 Kitas zustandig sein. Sie haben dabei den Auftrag, durch die Begleitung der „Funk-

tionsstellen" und Kita-Leitungen einen einheitlichen Qualitatsrahmen in Bezug auf Sprachbil-

dung- und -forderung zu sichern. 

Um die Zusammenfuhrung, Begleitung und Koordination der unterschiedlichen Programme 

bzw. Tageseinrichtungen und Fachberatungen sicherstellen zu konnen, soll zudem eine Stelle zur 

Koordinierung eingerichtet werden. 

In der Stadtgemeinde Bremerhaven wird aufgrund der etwas anders gelagerten Bedarfslage und 

Tragerstruktur ein darauf angepasstes Modell umgesetzt. Die derzeit eingesetzten zusatzlichen 

Fachkrafte des ehem. Bundesprogramms Sprach-Kitas und die Funktionsstellen des Kita-Brii-

ckenjahres werden zum Kitajahr 2025/2026 mit den Mitteln des KiQuTG in das trageriibergreifen-

de Konzept der Sprachexpert:innen/Fachkrafte f(ir sprachliche Bildung als ein flachendeckendes 

einheitliches Angebot der Sprachbildung fur alle 57 Kindertageseinrichtungen Ubergehen bzw. 

fortgesetzt. Eine flankierende fachliche Begleitung der Funktionsstellen erfolgt durch die Fachbe-

ratung Sprachbildung, die in der Abteilung Kinderforderung angegliedert ist. 

So werden ab dem 01.08.2025 10 Funktionsstellen („Fachkraft fur sprachliche Bildung") einrich-

tungsitbergreifend eingesetzt. Das Angebot versteht sich als Instrument zur Qualitatsentwicklung 

sprachlicher Bildung und Forderung und orientiert sich an den Forderschwerpunkten der PRIMO-

Testergebnisse der einzelnen Kinder. Primare Zielgruppe Sind Kinder im Jahr vor der Einschulung, 

wobei der Fokus auf der ganzheitlichen Weiterentwicklung sprachbildender Kompetenzen der 

Einrichtungsteams liegt. Es werden in Absprache mit den Einrichtungsleitungen und Einrich-

tungsteams gezielt und fortlaufend Module bzw. Projekte fur die sprachliche Bildung entwickelt. 

Bei der modellhaften Umsetzung der Module/Projekte werden die padagogischen Fachkrafte in 

ihrer Sprachforderpraxis reflektierend begleitet. 

Gleichzeitig wird neben den Funktionsstellen eine zusatzliche begleitende Fachberatung umge-

setzt. Durch dieses andere Format der Funktionsstellen konnen alle Tageseinrichtungen in Bre-

merhaven erreicht werden. Fur Bremerhaven ist eine separate kommunale Forderrichtlinie zur 

Verteilung der Mittel nicht erforderlich. 

cc) Meilensteine 

• Inkrafttreten der kommunalen Forderrichtlinie der Stadtgemeinde Bremen zum 01.08.2025 

und damit Ausweitung der fiber das KiQuTG finanzierten Funktionsstellen sowie Anpassung 

der Pauschalen 
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• Auszahlung der Fordermittel im Zuwendungsverfahren 

• Verwendungsnachweisprufung ab dem 01.07. des Folgejahres 

dd) Kriterien zur Messung der Fortschritte 

Kriterien zur Messung von Fortschritten bei den Handlungszielen 
• Anzahl der Funktionsstellen 

• Anzahl Fachberatung and der zugeordneten Kitas 

• Anzahl von durchgefiihrten Verbundtreffen and Qualifizierungen durch die Fachberatung 

• Anzahl der geforderten Kitas 

Kriterien zur Messung des Beitrags zur Herstellung bundesweit gleichwertiger, fachlich aner-

kannter qualitativer Standards 
Das folgende Kriterium kann naherungsweise Fortschritte beim Standard „Fbrderauftrag Sprache" 

dokumentieren: 

• Anteil der Tageseinrichtungen mit gezielten Vorleseaktivitaten and Sprachspielen i. R. d: 

Sprachforderkonzepte (ERiK) 

Das folgende Kriterium kann naherungsweise Fortschritte beim Standard „Funktionsstelle Sprache" 

dokumentieren 

• Anteil der Tageseinrichtungen mit Funktionsstelle Sprache (ERiK) 

Das folgende Kriterium kann Fortschritte beim Standard Fachberatungsschlussel Kita" dokumen-

tieren: 

• Fachberatungsschlussel (ERiK) 
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III. Analyse der Ausgangslage fur MaRnahmen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 KiQuTG 

1. Herleitung der Entwicklungsziele anhand fachlicher Kriterien i. S. v. § 3 Absatz 1 KiQuTG 

Handlungsfeld 2 - Fachkraft-Kind-Schlussel 
MAnahme 1- Bessere Personalausstattung in Tageseinrichtungen in wirtschaftlich and sozial 
benachteiligten Lagen 

Ziel ist es, den im Land Bremen bereits Behr guten Fachkraft-Kind-Schlussel nicht nur zu halten, son-

dern gerade fur Kinder and Fachkrafte in Tageseinrichtungen in benachteiligten Stadtteilen noch zu 

verbessern. Ein guter Fachkraft-Kind-Schlussel ist unabdingbar fur qualitativ hochwertige friihkind-

liche Bildung, insbesondere im Hinblick auf die Gestaltung von entwicklungsforderlichen Aktivitaten 

and Fachkraft-Kind-Interaktionen. Augerdem tragt ein guter Fachkraft-Kind-Schlussel zur Entlas-

tung der Fachkrafte- bei and attraktiviert das Berufsbild. Hier besteht insbesondere in Einrichtungen in 

wirtschaftlich and sozial benachteiligten Stadtteilen weiterhin ein besonderer Bedarf, um die vielfdl-

tigen zusatzlichen Belastungen fur die Kinder and Fachkrafte im Vergleich zu sog. Regeleinrichtungen 

auszugleichen. Die Magnahme der Personalverstdrkung zeigte ausweislich des Monitoringberichts 

zum KiQuTG von 2023 bereits Wirkung. Die Zustimmung der Fachkrafte zu der Frage, wie hock die 

Passung von personeller Ausstattung zur Anforderung ist, stieg zwischen 2020 and 2022 signifikant an. 

Da gerade in sozial benachteiligten Quartieren ein erheblicher Ausbau von Kindertageseinrichtungen 

stattgefunden hat, muss die veranderte Lage des Verteilungsgefiiges in der KiTa-Landschaft in Bremen 

besonders beriicksichtigt werden. 

Handlungsfeld 3 - Gewinnung and Sicherung qualifizierter Fachkrafte 
MaRnahme 2 - Erganzende QualifizierungsmaRnahmen 

Im Land Bremen stellt der Fachkrditemangel den zentralen Engpassfaktor bei der Umsetzung des wei-

teren Ausbaus and bei der Weiterentwicklung der Qualitdt in der Kindertagesbetreuung dar. Grund 

daf it ist u.a. die mangelnde Attraktivitdt des Berufsfeldes, welches potentielle Bewerber:innen ab-

schreckt and qualifizierte Fachkrafte in andere Tdtigkeitsbereiche abwandern ldsst. Um den weiterhin 

hohen Bedarf an Fachkraften in Bremen zu decken, soll das Berufsfeld bekannter and attraktiver ge-

macht werden, u. a. durch finanzielle Unterstiitzungsleistungen wahrend der Ausbildung and durch 

eine aktive Bewerbung der verschiedenen Ausbildungsmoglichkeiten durch die Begleitkampagne 

„Mach dein Ding". Hierdurch soll die Zahl der potentiellen Interessent:innen and Bewerber:innen 

erhoht werden. Augerdem soll weiterhin ein breites Spektrum an (Weiter-) Qualifizierungsmoglich-

keiten angeboten werden, um fur einen moglichs.t grogen Interessent:innenkreis niedrigschwel-

lige Einstiegsmoglichkeiten in das Berufsfeld zu bieten. Auch dies soll die Zahl der Bewerber:innen 

langfristig erhohen and dadurch den Bedarf decken. Um dabei die bereits tdtigen Fachkrafte in der 
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Ausbildung neuer Fachkrdite zu unterstiitzen, sollen Fortbildungen fur Praxisanleitungen die not-

wendigen Kompetenzen vermitteln, neue Kolleg:innen beim Einstieg in das Berufsfeld anzuleiten. 

Zur Deckung des Fachkrditebedarfs ist die Anzahl der Ausbildungsanfanger:innen von besonderer Re-

levanz. Im Schuljahr 2024/25 haben 419 Fachschiller:innen eine Weiterbildung zum/zur Erzieher:in 

begonnen. Von den Fachschiiler:innen im ersten Ausbildungsjahr waren 16 Prozent (67) in einer Pra-

xisintegrierten Ausbildung (PiA). Eine Ausbildung zur Sozialpadagogischen Assistenz (SPA) began-

nen 303 Berufsfachschiileninnen, eine Ausbildung zum/zur Kinderpfleger:in begannen im Schuljahr 

2024/25 insgesamt 125 Berufsfachschiiler:innen. Eine Grundqualifizierung Kindertagespflege (B1) 

absolvieren aktuell 14 Personen, die reguldre Grundqualifizierung Kindertagespflege (B2) absolvieren 

zurzeit 42 Personen (Stand 01.03.2025). 

Im Vergleich zum Schuljahr 2023/24 ist ein Ruckgang bei der Anzahl der Fachschiileninnen im ersten 

Ausbildungsjahr zum/zur Erzieher:in von 58 Personen zu verzeichnen. Dies entspricht einem Riick-

gang um rund 14 Prozent. Hinsichtlich der Anzahl der Berufsfachschi:iler:innen im ersten Ausbil-

dungsjahr zur SozialpadagogischenAssistenz (SPA) ist im Vergleich zum Schuljahr 2023/24 einAnstieg 

von 40 Personen zu verzeichnen, dies entspricht einem Zuwachs von rund 15 Prozent. Ein Anstieg 

ist ebenfalls bei den Berufsfachschiiler:innen im ersten Ausbildungsjahr zum/zur Kinderpfleger:in zu 

verzeichnen, and zwar von 41 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Dies entspricht einem Zuwachs von 

rund 49 Prozent. 

Durch den Einsatz von KiQuTG-Mitteln konnten in den vergangenen Jahren berufliche Quereinstiegs-

formate erfolgreich etabliert werden, die einen wichtigen Beitrag zur Deckung des Fachkraftebedar-

fes leisten. Aktuell befinden sich 149 Personen in den unterschiedlichen Qualifizierungsmagnahmen 

(Stand: 01.03.2025). Davon befinden sich 27 Personen im „Quereinstiegs-Programm" (Magnahme 2.3) 

and 48 Personen in der „ Integrativen Qualifizierung in sozialpddagogische Arbeitsfelder (IQsA)" (Mag-

nahme 2.4). Zudem befinden sich aktuell 57 Personen in der „Qualifizierung on the Job (Erzieher:in)" 

(MaRnahme 2.5) sowie 17 Personen im Programm zur „Gewinnung and Qualifizierung auslandischer 

Fachkrdite aus Spanien", das zukiinftig in den „Modularen Qualifizierungsmagnahmen im Rahmen des 

Verfahrens der Gleichwertigkeitsprufung auslandischer Abschlusse" (MaRnahme 2.7) aufgehen wird. 

Handlungsfeld 5 — Forderung der kindlichen Entwicklung, Gesundheit, Erndhrung and 
Bewegung 
MalInahme 3 — Friihstiicksangebot in Indexeinrichtungen 

Eine gesunde, ausgewogene and insbesondere ausreichende Erndhrung der Kinder ist die Grundlage 

fur eine gesunde Entwicklung and gelungene Bildungs- and Teilhabechancen. Bereits ein GroSteil 

der im Land Bremen betreuten and gef6rderten Kinder isst in den Einrichtungen Mittag. Nach Daten 

des Statistischen Landesamts aus 2024 nehmen etwa 97 Prozent der Kinder in den Einrichtungen die 

Mittagsverpflegung in Anspruch. 
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Ab dem Jahr 2022 erhielten die Trager/Einrichtungen landesweit die Moglichkeit, aus Mitteln zur Um-

setzung des KiQuTG qualitativ hochwertigere, regionale sowie gesunde and ausgewogene Verpflegung 

in Kindertagesstatten anzubieten. Zur Starkung der Bewegungsforderung wurden augerdem for den 

Bereich der Funktionsraume, aber auch fur die Gestaltung der AuRenspielbereiche im Rahmen des 

KiQuTG Mittel zur Verfiigung gestellt. Durch besser ausgestattete Funktionsraume and AuSenspiel-

bereiche sollten der Anreiz fur Kinder, sich zu bewegen, erhoht and die Moglichkeiten zur Bewegungs-

forderung verbessert werden. 

Die Trager/Einrichtungen erhielten 2022 4,517 Millionen Euro (Stadtgemeinde Bremen 3,704 Millio-

nen Euro and Stadtgemeinde Bremerhaven 0,813 Millionen Euro) fur Masnahmen im Handlungs-

feld 6. Hierbei sollten 75 Prozent der Mittel fur MaRnahmen im Bereich einer qualitativ hochwertigen, 

gesunden and ausgewogenen Ernahrung eingesetzt werden (beispielsweise Erweiterung des Ganz-

tagesangebotes, Steigerung der Qualitat durch hoheren Anteil an Bio- oder Regionalprodukten oder 

Steigerung des Fachwissens). 25 Prozent der Mittel waren fur den Bereich der Bewegungsforderung 

(beispielsweise Anschaffung von Bewegungsbaustellen oder Multifunktionssystemen) vorgesehen. 

Die Mittel wurden auf Grundlage einer Landesforderrichtlinie per Zuwendung an die Stadtgemeinden 

vergeben and anschliegend auf Antrag an die jeweiligen Trager weitervergeben. Dabei wurde im Be-

reich Ernahrung eine Pro-Platz-Pauschale differenziert nach sozialer Lage der Einrichtung ausgezahlt. 

Die Magnahme war zunachst nur bis zum 31. Dezember 2022 geplant. Da bis Ende 2022 nicht alle be-

willigten Mittel verausgabt werden konnten, wurden Mittel i. H. v. 1, 10 Millionen Euro auf 2023 iiber-

tragen and den Tragern die Moglichkeit eingeraumt, Magnahmen der Bewegungsforderung and des 

gesunden Friihstiicks noch bis 31. juli 2023 fortzufuhren. Ab dem 1. August 2023 wurde landesweit der 

Schwerpunkt auf den Bereich Ernahrung gelegt and in allen Kindertageseinrichtungen in Bremen 

and Bremerhaven die Moglichkeit zur Einfuhrung eines gesunden FriffistUcks geboten. 

Diese Magnahme tragt entscheidend zur Forderung and Teilhabe gerade von Kindern aus sozial and 

wirtschaftlich benachteiligten Stadtteilen beziehungsweise aus einkommensarmen Familien and de-

ren Gesundheitsforderung bei. Da gerade fur these Kinder weiterhin ein Bedarf gesehen wird, der ein 

tagliches Friihstuck in den jeweiligen Einrichtungen umfasst, sollen ab dem 01.08.2025 auch weiterhin 

alle Kinder in der Stadtgemeinde Bremen in sogenannten Index-Einrichtungen ein tagliches Friih-

stuck erhalten. In der Stadtgemeinde Bremerhaven werden ab dem 01.08.2025 alle Kinder ein kosten-

loses Frdhstuck in der Kindertageseinrichtung erhalten, die nach dem Bildungs- and Teilhabegesetz 

leistungsberechtigt sind. Insgesamt konnen so voraussichtlich 11.881 Kinder vom FriihstUcksangebot 

profitieren, also etwa 42 Prozent aller Kinder in Kindertageseinrichtungen im Land. Um hierbei auch 

ein Augenmerk auf die Qualitat des Fruhstucks zu legen, soll das FrUhsWck ab dem 01.08.25 den DGE-

Standards geniigen. Zuvor wurde den Tragern eine uberwiegend hohe Qualitat der Nahrungsmittel 

empfohlen. Ober die DGE-Standards konnen nun weitere Parameter der Ernahrungsbildung in den 

Blick genommen werden. 
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Anhang zum Vertrag 

zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat und zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 

Handlungsfeld 6 - F6rderung der sprachlichen Bildung 
MaRnahme 4 - Forderung von Funktionsstellen: „Zusatzliche Fachkraft und Fachberatung 
fur Sprachf6rderung und -bildung" 

Im Land Bremen besteht nach wie vor eine besondere Bedarfslage im Hinblick auf Kinder mit Sprach-

f6rderbedarf. In beiden Stadtgemeinden bestehen hohe Quoten an Kindern mit Sprachf6rderbedarf 

(im Kita-Jahr 23/24 48,S Prozent in der Stadtgemeinde Bremen; im Kita-Jahr 22/23 S4,7 Prozent in 

der Stadtgemeinde Bremerhaven). In der Stadtgemeinde Bremen ist die Verteilung der Kinder mit 

Sprachf6rderbedarf auf die Stadtteile sehr heterogen. In der Stadtgemeine Bremerhaven stellt rich die 

Problematik flachendeckend dar. 

2. Darstellung der Beteiligung nach MaRgabe des § 3 Absatz 3 KiQuTG 

Da die BeteiligungverschiedenerAkteure entscheidend fur die Ermittlung geeigneter Magnahmen zur 

F6rderung der Qualitat in der Kindertagesbetreuung ist, wurde die sogenannte Begleitgruppe KiQuTG 

bereits vor Beginn der Vertragsverhandlungen einberufen, um die Planung der weiteren Magnahmen 

abzustimmen. Die Begleitgruppe KiQuTG besteht aus Vertreter:innen der Stadtgemeinden Bremen 

und Bremerhaven, der freien Trager und kommunalen Spitzenverbande auf Landesebene und Vertre-

ter:innen der Elternschaft. Durch den Austausch von Erfahrungen, Ideen und Perspektiven k6nnen 

passgenaue und nachhaltige L6sungen entwickelt werden, die den Bedurfnissen der Kinder, Fachkrafte 

und Familien gerecht werden. Eine enge Zusammenarbeit und ein kontinuierlicher Dialog zwischen 

den Beteiligten sind unerldsslich, um die Qualitat in der friihkindlichen Bildung kontinuierlich zu ver-

bessern. Daher tagt die Begleitgruppe KiQuTG anlassbezogen wahrend der gesamten F6rderperiode, 

gleichzeitig findet ein regelmdSiger Austausch mit Trdgern und anderen Beteiligten bspw. fiber die AG 

nach § 78 oder den Landesjugendhilfeausschuss statt. Unter anderem hierdurch wurde bei der Mag-

nahmenplanung der Fokus auf die besonderen Herausforderungen in Einrichtungen in sozial und 

wirtschaftlich benachteiligten Lagen geschdrft, weshalb die MaRnahmen in den Handlungsfeldern 2 

und 6 nun ein besonderes Augenmerk auf Einrichtungen mit einem hohen Kita-Sozialindex legen. 
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Anhang zum Vertrag 

zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen and in der Kindertagespflege 

IV. Finanzierungskonzept 

1. Darlegung der finanziellen Planung zur Umsetzung der Magnahmen nach deco KiQuTG 

Darlegung des Finanzrahmens fur MaRnahmen nach deco KiQuTG" 

2025 2026 2025-2026 

Finanzrahmen fur Magnahmen 

nach deco KiQuTG (Prognose 

auf Grundlage der Einwohner-

zahlen vom 30.09.2023) 

16.750.000,00 16.750.000,00 33.500.000,00 

Ubertrag nicht verausgabter 

Mittel zur Umsetzung des 

KiQuTG aus den Vorjahren1z 

1.796.000,00 512.000,00 2.308.000,00 

Fur Magnahmen nach 

deco KiQuTG zur Verfugung 

stehende Bundesmittel 

(inkl. Obertrag) 

18.546.000,00 17.262.000,00 35.808.000,00 

Freiwillige Kofinanzierung 

durch zusatzliche Landes-

and kommunale Mittel 

(Ausweitung Handlungsfeld 

„Fachkraft-Kind-Schlussel") 

4.850.000,00 4.850.000,00 9.700.000,00 

Zuordnung der Mittel zu den konkreten MaRnahmen 

2025 2026 2025-2026 

MaRnahmen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 KiQuTG 

Handlungsfeld 

„Fachkraft-Kind-Schlussel", 

Magnahme 1 

5.250.000,00 6.660.000,00 11.910.000,00 

" Alle Angoben in Euro. 

" 	Mittel, die fur Moflnohmen eingeplant waren, die vorAblouf des 31. Dezember 2024 Bestandteil des Vertroges noch § 4 KiQuTG 

waren and nicht bis zum 31. Dezember 2024 verousgobt werden konnten. Genaue Abrechnung steht noch aus, Summe wird sich 

auf vergleichborem Niveou bewegen. 
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zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat and zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen and in der Kindertagespflege 

zuzdglich freiwillige Kofinanzie- 

rung durch Landesmittel 

4.850.000,00 4.850.000,00 9.700.000,00 

Handlungsfeld 

;,Gewinnung and Sicherung 

qualifizierter Fachkrafte", 

Magnahme 2 

4.440.000,00 3.070.000,00 7.510.000,00 

Handlungsfeld 
„Forderung bedarfsgerechter, 

ausgewogener and nach-

haltiger Verpflegung and 

ausreichender Bewegung", 

Magnahme 3 

4.344.000,00 3.002.000,00 7.346.000,00 

Handlungsfeld „Forderung 

der sprachlichen Bildung", 

Magnahmo 4 

4.000.000,00 4.530.000,00 8.530.000,00 

Summe der fur Magnahmen 

nach deco KiQuTG 
eingesetzten Bundesmittel 

18.034.000,00 17.262.000,00 35.296.000,00 

Summe der freiwilligen 

Kofinanzierung 

4.850.000,00 4.850.000,00 9.700.000,00 

Obertrag von Mitteln fiir 

MaRnahmen nach dem KiQuTG 

ins Folgejahr 

512.000,00 0 

Der Kofinanzierungsanteil der FHB ist frewillig. 

Maf3nahme 1— Bessere Personalausstattung in Kindertageseinrichtungen in wirtschaftlich 

and sozial benachteiligten Lagen 
Der Kalkulation fur Magnahme 1 liegt die Anzahl der Gruppen in sogenannten Index- Einrichtungen 

nach bestehender Index-Systematik zugrunde. Augerdem werden bei der Berechnung die Tarifent-

wicklungen bei den Personalkosten berticksichtigt. . ' 

MaRnahme 2 — Erganzende Qualifizierungsmaf3nahmen 

Fur das Handlungsfeld 3 wurden als Kalkulationsgrundlage fur die zu erwartenden Beantragungen 

die besetzten Schulplatze in den Ausbildungsformaten Kinderpflege and SPA des Schuljahres 2024/25 

herangezogen (Magnahme 2.1). 
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zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat und zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 

Die Kalkulation fur die MaRnahme 2.2 (Fortsetzung Kampagne „Mach dein Ding") basiert auf den 

geplanten neuen MaRnahmen und den bisherigen Erfahrungen hinsichtlich der Kosten fur die Be-

auftragung von Werbeagenturen. 

Die kalkulierten Kosten fur die Qualifizierungsmagnahmen ergeben sich anhand der prognostizier-

ten Teilnehmendenzahlen und der damit verbundenen Kosten fur die Qualifizierungsmagnahmen 

(MaRnahme 2.3) sowie der Lohnkostenerstattungen fur qualifizierungsbedingte Ausfallzeiten (Mag-

nahmen 2.3 bis 2.8). Bei allen Berechnungen wurden bezdglich der Personalkosten die Tarifentwick-

lungen beracksichtigt. 

MaRnahme 3 —Friihstiicksangebot in Indexeinrichtungen 
Die Kosten far Magnahme 3 (Frahstack) ergeben sich aus den anteiligen Kosten fur das landesweite 

Frahstdck bis zum 31.07., das wie im Jahr 2024 weiterlauft, und den Kosten fur das Frahstack in sog. 

Index-Langen. Far dieses Angebot wird die Anzahl an Index-Einrichtungen mit der entsprechenden 

Kinderzahl multipliziert mit den Kosten far ein DGE-Frahstack zugrunde gelegt. 

Mallnahme 4 — Forderung von Funktionsstellen: „Zusatzliche Fachkraft und Fachberatung fur 
Sprachforderung und -bildung" 
Far das Handlungsfeld 6 wurden als Kalkulationsgrundlage fur die Funktionsstellen, Fachberatungs-

stellen und die Koordinierung Personalhauptkosten entsprechend der vorgesehenen Beschaftigungs-

volumina und, Pauschalen/Eingruppierungen herangezogen. Fur 2026 ist mit einer Steigerung der 

Anzahl an Kindern mit Sprachforderbedarf zu rechnen, sodass dann mehr Kitas nach den oben be-

nannten Kriterien mit einer Funktionsstelle auszustatten waren. 
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zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat und zur Verbesserung der 

Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 

2. Kriterien zum Nachweis der Mittelverwendung 

Fur alle Maignahmen: 
• Einstellung der Mittel in den Landeshaushalt und in die kommunalen Haushalte; zweckgebun-

dene Landeszuweisungen an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven 

Handlungsfeld 2 - Fachkraft-Kind-Schliissel 
Magnahme 1- Bessere Personalausstattung in wirtschaftlich und sozial benachteiligten 
Stadtteilen 

• Finanzielle Aufwendung fur Personalverstarkung nach Darstellung in der Grundfinanzierung 

Handlungsfeld 3 - Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkrafte 
Magnahme 2 - Erganzende Qualifizierungsmagnahmen 

• Pauschalleistungen: Vorhalten der entsprechenden Belege 

• Fur alle Qualifizierungsmagnahmen die Zahl der jeweils begleiteten Teilnehmenden, idealer-

weise zum erfolgreichen Abschluss der Qualifizierungsmagnahme, und die damit verbundenen 

Personalkosten im Rahmen der Mittelabrufe 

Handlungsfeld 5 -Forderung der kindlichen Entwicklung, Gesundheit, Ernahrung und 
Bewegung 
MalInahme 3 - Friihstiicksangebot in Indexeinrichtungen 

• Mittelabrufe im Bereich der Ernahrung durch die Stadtgemeinden beziehungsweise Trager 

• Nachweis fiber Anzahl und Qualitat des FruhsWcks nach Antrag 

Handlungsfeld 6 - Forderung der sprachlichen Bildung 
Magnahme 4 - Forderung von Funktionsstellen: „Zusatzliche Fachkraft fur Sprachforderung 
und -bildung" 

• Mittelabrufe durch die Stadtgemeinden/Trager zum Zweck der Finanzierung von Funktions-

stellen und Fachberatungen. 

• Anzahl von Funktionsstellen und Fachberatungen nach Antrag 
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